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1. Einleitung  

Die Beschäftigung mit dem Thema organisierte Kriminalität (kurz: OK) in Deutsch-
land ist stark an einzelnen Phänomenen orientiert, auf die sich jeweils die Aufmerk-
samkeit konzentriert und die dann für eine gewisse Zeit als die Verkörperung orga-
nisierter Kriminalität verstanden werden. In den 1990er Jahren waren es Täter-
gruppen aus dem früheren Ostblock, die unter der Sammelbezeichnung „Russen Ma-fia“ ins Bewusstsein der allgemeinen Öffentlichkeit rückten, um dann abgelöst zu 
werden von mafiosen Vereinigungen aus Italien, deren Präsenz in Deutschland spä-
testens mit dem Mehrfach-Mord von Duisburg im Jahre 2007 im Dunstkreis der ka-labrischen ‘Ndrangheta (Sprenger, 2015) die Schlagzeilen bestimmte. Zu Beginn der 
2010er Jahre wandte sich das Interesse verstärkt Rockergruppierungen zu, die in 
der medialen Berichterstattung und der kriminalpolitischen Diskussion mehr und 
mehr zu einem Dreh- und Angelpunkt der kriminellen Szene wurden. Seit einigen 
Jahren ist nun ein anderes Phänomen in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt, 
arabischsprechende Großfamilien, die seit Beginn des libanesischen Bürgerkriegs 
im Jahre 1975 aus dem Libanon nach Deutschland gekommen waren. Einige dieser 
Familien fielen dadurch auf, dass einige ihrer Angehörigen in zum Teil erheblichem 
Umfang mit Straftaten in Erscheinung traten, nicht selten schon von Kindesbeinen 
an, und dann später zu Unterweltgrößen heranwuchsen. Dieses Phänomen der „arabischen Clans“ (BZ, 8.12.2010) hat sich seit 2018 als „Clankriminalität“ immer fester im allgemeinen Sprachgebrauch verankert. Straf-
verfolgungsbehörden, namentlich das Bundeskriminalamt (BKA), sprechen dane-
ben auch, wohl um eine Stigmatisierung einzelner Familien zu vermeiden, von der „Begehung von Straftaten durch Angehörige ethnisch abgeschotteter Subkulturen“ 
(Bundeskriminalamt, 2021: 24). In dem vom BKA herausgegebenen jährlichen La-
gebild organisierte Kriminalität machten Fälle, die der „Clankriminalität“ zugerech-
net werden, im Jahre 2020 6,9 % aller OK-Ermittlungsverfahren (41 von 594) aus. 
Dieser Anteil ist höher als bei anderen Strukturen, die im Lagebild gesondert ausge-
wiesen werden, namentlich Rocker (3,9 %), italienische OK-Gruppen (1,9 %), und 
post-sowjetische, russischsprachige Gruppierungen (4,4 %) (Bundeskriminalamt, 
2021: 18-25). In Berlin - nach weitverbreiteter Ansicht einer der Brennpunkte der „Clankriminalität“ (Bundeskriminalamt, 2021: 26; Heise & Meyer-Heuer, 2020: 325) 
- hatten 10 der 64 im Jahre 2020 geführten OK-Ermittlungsverfahren (15,6 %) einen „Clan“-Bezug (Landeskriminalamt Berlin, 2021b: 20). Wenn man bedenkt, dass die 
jährlichen OK-Lagebilder in erster Linie dokumentieren, wie begrenzte Ermittlungs-
ressourcen eingesetzt werden (von Lampe, 2005: 240-241), so deuten diese Zahlen an, wie ernst die deutschen Ermittlungsbehörden das Phänomen „Clankriminalität“ 
nehmen. Parallel dazu gibt es in der polizeilichen und akademischen Fachliteratur 
einen vielstimmigen Chor von Warnungen hinsichtlich der Gefährlichkeit des Phä-nomens. Beispielsweise wird argumentiert, die „Clankriminalität“ habe „der organi-
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sierten Kriminalität eine neue Dimension“ verliehen (Ghadban, 2018: 81), es han-dele „sich um eine Form der organisierten Kriminalität, die aufgrund der fehlenden 
Anerkennung des deutschen Rechtsstaates durch die Clanmitglieder zu einer nicht zu unterschätzenden Gefahr erwachsen“ sei (Gräber & Horten, 2021) und sie stelle „eine erhebliche Gefahr für die Gesellschaft, den Staat und grundlegenden Rechts-frieden dar“ (Rohde, Dienstbühl & Labryga, 2019: 280). Diese Sorgen beziehen sich speziell auf „Clans“ und ihr Bedrohungspotenzial als Förderer und Ausführende von 
Straftaten sowie allgemeiner auf eine „Parallelgesellschaft“ im Sinne einer Sphäre, die eigenen Gesetzen unterliegt, von „kriminellen Clans“ beherrscht wird und sich 
systematisch der Kontrolle durch die legitimen Institutionen der Gesellschaft ent-
zieht (Bickel, 2021: 4; Dienstbühl, 2021: 89-93). 

In Reaktion auf die wahrgenommene Bedrohungslage sind in den letzten Jahren auf 
Bundes-, Landes- und lokaler Ebene eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen 
worden (Dienstbühl, 2021; Rohde u.a., 2019; Wendt, 2021a; 2021b). Gleichzeitig 
gibt es große Unsicherheiten, wenn es darum geht, genau zu bestimmen, womit man es bei „Clankriminalität“ überhaupt zu tun hat und wie groß das Problem in qualita-
tiver und quantitativer Hinsicht tatsächlich ist. Nicht zuletzt werden grundsätzliche 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit und empirischen Validität des Konzepts „Clankrimina-lität“ angemeldet. Insofern hat die aktuelle Diskussion in Deutschland Ähnlichkeit 
mit früheren Debatten um organisierte Kriminalität. Der Fokus auf bestimmte eth-
nische Gruppen und den Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität, die 
Verknüpfung von familiären Strukturen und kriminellen Strukturen sowie die La-
gerbildung von Gläubigen und Skeptikern, all dies sind wiederkehrende Facetten 
des Diskurses um Begriff und Erscheinungsformen organisierter Kriminalität (von 
Lampe, 1999, 2001, 2019). In der Debatte um das Phänomen „Clankriminalität“ sind drei unterschiedliche Po-
sitionen erkennbar, die zwar nicht notwendig in Reinform auftreten, aber dennoch 
gesonderte Einschätzungen markieren. Die Idee von „Clankriminalität“ als einem 
drängenden Problem beruht wesentlich auf der Annahme einer engen Verbindung zwischen „Clans“ und Kriminalität, und zwar letztlich in dem Sinne, dass einzelne 
Großfamilien den Charakter krimineller Organisationen angenommen haben. Zu-
rückhaltender sind Einschätzungen, nach denen Familienstrukturen lediglich den vielschichtigen Hintergrund für kriminelle Aktivitäten bilden, ohne dass den „Clans“ 
als sozialen Gebilden dabei eine aktive Rolle zukäme. Die dritte Grundposition, die sich in der Diskussion um „Clankriminalität“ herauskristallisiert hat, geht von einem bestenfalls flüchtigen Zusammenhang zwischen „Clans“ und Kriminalität aus. Es 
wird sogar mitunter argumentiert, dass die betreffenden Familienverbände eher da-
rauf hinwirken, dass sich Angehörige nicht kriminell engagieren. 

Die Gegenüberstellung der drei Grundpositionen deutet an, wie unterschiedlich die 
Bewertungen des Themas ausfallen. Dabei scheint die Kontroverse zum Teil auf un-
terschiedlichen Datenzugängen zu beruhen und zum Teil auf unterschiedlichen In-
terpretationen der insgesamt eher nur bruchstückhaften empirischen Erkenntnisse. 
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Eine empirische Forschung zum Thema „Clankriminalität“ gibt es tatsächlich bisher 
nur ansatzweise. Die wesentlichen Forschungsarbeiten befassen sich schwerpunkt-mäßig mit „Clans“ als sozialen Gebilden (Ghadban, 2008, 2018; Jaraba, 2021; Rohe & Jaraba, 2015), nicht mit dem Nexus von „Clans“ und Kriminalität. Die vorliegende 
Arbeit zielt zunächst darauf ab, die im akademischen, polizeifachlichen und öffent-lichen Rahmen geführte Diskussion um „Clankriminalität“ in Deutschland grob zu-
sammenzufassen, um dann die in offenen Quellen zugänglichen Informationen zu 
bewerten und in einen systematischen Bezugsrahmen einzuordnen, der sich an der 
internationalen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit organisierter Krimina-
lität orientiert. 
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2. Clans als soziale Gebilde Der Begriff „Clan“ spielt in der Diskussion um „Clankriminalität“ eine doppelte Rolle. 
Einerseits geht es um durch familiäre Beziehungen definierte soziale Strukturen, die 
in einen engeren oder weiteren Zusammenhang mit Kriminalität gestellt werden, 
daneben aber auch eine von Kriminalität losgelöste Bedeutung haben. Andererseits bezieht sich der Begriff „Clan“ in einem engeren Sinne auf abgrenzbare kriminelle 
Strukturen, bei denen in der Tendenz soziale und kriminelle Beziehungsmuster so 
ineinander verwoben sein sollen, dass sie nicht getrennt voneinander betrachtet 
werden können.  

2.1 Herkunft In der Diskussion um „Clankriminalität“ wird der Begriff „Clan“ in seinen unter-
schiedlichen Schattierungen vorrangig auf Großfamilien einer bestimmten Herkunft 
angewendet, nämlich sogenannten Mhallami-Kurden bzw. Mhallami (auch ‚Mhallamiye‘ geschrieben), einer arabischsprachigen Minderheitengruppe, deren 
Ursprünge ungewiss sind, die jedoch über viele Generationen im Süd-Osten der Tür-
kei, vornehmlich in der Provinz Mardin, beheimatet gewesen sind (Kern, 2015). Seit 
den 1920er Jahren emigrierten Mhallami in großer Zahl in den Libanon, sowohl aus 
wirtschaftlichen Gründen wie auch infolge von dem, was als „fortwährende türki-sche Politik der kulturellen Unterdrückung“ (Rohe & Jaraba, 2015: 54) bezeichnet 
worden ist (vgl. auch Ghadban, 2018: 64). 

Neben den Mhallami werden ganz unterschiedliche ethnische und religiöse Grup-pen zuweilen mit Clanstrukturen und mit „Clankriminalität“ in Verbindung ge-bracht. Zum Beispiel sollen „libanesische Kurden, einige libanesische Palästinenser, 
libanesische Schiiten, libanesische Beduinen, nord-irakische Kurden sowie einige 
türkische Familien aus Anatolien“ nach einer Einschätzung „mehr oder weniger deutliche Clanstrukturen“ aufweisen (Rohe & Jaraba, 2015: 40). In einem weiteren 
geografischen Rahmen betrifft dies auch Familienverbände vom Balkan und aus 
dem Kaukasus, darunter Roma und Sinti sowie albanische, georgische und tschet-
schenische Großfamilien (Ghadban, 2018: 272; Haverkamp, 2018; Heise & Meyer-
Heuer, 2020: 120; Sundermeyer, 2021; Welt, 15.5.2017). Allerdings findet sich in 
polizeilichen Lageanalysen zumeist ein engerer geografischer Bezugsrahmen. Das 
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen beschränkt sich in seinen Lagebildern zu „Clankriminalität“ auf „Familienstrukturen, deren Angehörige einen türkisch-ara-
bischstämmigen Migrationshintergrund aufweisen sowie über Bezüge zum Libanon verfügen“ (Landeskriminalamt NRW, 2021: 7). Im Lagebild „Clankriminalität“ des 
Landeskriminalamts Berlin steht nicht der Libanon im Mittelpunkt, sondern es wer-den allgemeiner Personen berücksichtigt, „deren ethnische Zugehörigkeit bzw. Mig-
rationshintergrund einem Staat der ‚Arabischen Liga‘ zugeordnet werden können“ 
(Landeskriminalamt Berlin, 2021: 2). Das BKA-Lagebild organisierte Kriminalität 
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schließt demgegenüber in die Kategorie „Clankriminalität“ auch aus der Türkei und 
dem Westbalkan stammende Tätergruppierungen ein (Bundeskriminalamt, 2021: 25). Nur im gemeinsamen Lagebild „Clankriminalität“ von Polizei und Justiz in Nie-dersachsen findet sich keine entsprechende Eingrenzung. Hier werden „mittler-
weile alle in Niedersachsen aktiven kriminellen Clanstrukturen ohne eine ethnische Begrenzung“ erfasst (Generalstaatsanwaltschaft Celle & Landeskriminalamt Nieder-
sachsen, 2021: 6). Dies hat zur Folge, dass im niedersächsischen Lagebild unter den 
Herkunftsländern (anknüpfend an die Staatsangehörigkeit) neben der Türkei, Sy-
rien und Libanon zum Beispiel auch eine Reihe südost- und osteuropäische Staaten 
wie Rumänien, Serbien, Kosovo, Montenegro, Albanien und Polen sowie mit Sudan 
ein afrikanisches Land relativ stark vertreten sind (Generalstaatsanwaltschaft Celle 
& Landeskriminalamt Niedersachsen, 2021: 11). 

Die Migration von Angehörigen dieser verschiedenen Gruppen nach Deutschland 
und in andere Länder West- und Nordeuropas stellt keinen Streitpunkt dar. Was im Zusammenhang mit der Diskussion um „Clankriminalität“ allerdings umstritten ist, 
ist die Frage, inwiefern dies auch die Migration zusammenhängender Familien-strukturen jenseits einzelner Kernfamilien, wie es der Begriff „Clan“ nahelegt, ein-
schließt. 

2.2 Schätzungen zu Anzahl und Größe der „Clans“ 

Es gibt keine offiziellen Statistiken, aus denen sich ablesen ließe, in welcher Zahl die 
betreffenden Migrantengruppen, insbesondere die Mhallami, nach Deutschland ge-
kommen sind und wie viele Familienverbände mit welcher Größe und mit welcher 
Zusammensetzung es heute in Deutschland gibt (vgl. Heise & Meyer-Heuer, 2020: 
71; Rohe & Jaraba, 2015: 39; Wendt, 2021a: 197). Eine vage Schätzung aus dem Jahre 2002 gibt zum Beispiel die Gesamtzahl der Mhallami in Deutschland mit „deut-lich über 15.000“ an (Henninger, 2002: 718), eine Zahl, die wohl bereits 10 Jahre 
früher für die bis 1990 nach Deutschland gekommenen Mhallami genannt worden 
war (vgl. Heise & Meyer-Heuer, 2020: 69). Es wird dabei berichtet, dass in manchen Fällen auch „der gesamte Clan mit Angehörigen aller Altersgruppen“ eingewandert 
sei (Rohe & Jaraba, 2015: 58). Diese Familienverbände haben sich jedoch nicht not-
wendig an einem Ort in Deutschland niedergelassen. Einige Familien leben über ver-
schiedene Teile Deutschlands (und Europas) verteilt, wobei es örtliche Cluster zum 
Beispiel in Bremen, in Essen und Duisburg in Nordrhein-Westfalen, in verschiede-
nen Städten in Niedersachsen sowie in Berlin gibt (Zigmann, 2015: 753). 

Polizeiliche Schätzungen und journalistische Quantifizierungen, die wiederum in 
der Regel auf amtlichen Quellen auf Länder- und lokaler Ebene beruhen, gehen in die Richtung, dass in Deutschland über einhundert große, zusammenhängende „tür-
kisch-arabische“ Familienverbände mit zusammen möglicherweise deutlich über 
100.000 Angehörigen sesshaft sind. Wie volatil die Zahlenangaben jedoch sind, zeigt 
sich am Beispiel Berlin. Im Jahre 2005 gab ein führender Polizeibeamter in einem 
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Zeitungsinterview die Zahl der „kurdisch-libanesischen Großfamilien“ mit „15 bis 20“ an und die Zahl der „Mitglieder“ mit „bis zu 350“ je Familie bzw. insgesamt „zu-sammen mit kleineren Familien“ 8.000 „Mitgliedern“ (BZ, 13.10.2005). Im Jahre 2010 sprach dasselbe Boulevardblatt von 20 bis 30 „Clans“ in der Stadt mit insge-
samt rund 8.000 Angehörigen (BZ, 8.12.2010). Sechs Jahre später präsentierte eine andere Zeitung Schätzungen aus den Reihen der Polizei von 18 bis 20 „Clans“ mit 
jeweils zwischen 50 und 500 Angehörigen (Schnedelbach, 2016). Kürzlich bezifferte 
ein Autor mit polizeilichem Hintergrund in der Fachzeitschrift Kriminalistik die An-zahl der „Clans“ in Berlin wiederum auf 15 bis 20, ging jedoch von jeweils zwischen 
50 und 900 Familienangehörigen aus (Wendt, 2021a: 197). Demgegenüber gibt es 
allerdings auch Schätzungen aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, wonach 
die in Berlin ansässigen „Clans“ von zwischen wenigen hundert bis zu mehreren tau-send „Mitgliedern“ umfassen (Rohe & Jaraba, 2015: 42). 
Während die Berlin betreffenden polizeilichen Schätzungen bezüglich der Zahl der „Clans“ eine eher sinkende Tendenz aufweisen, zeigt sich in anderen Bundesländern 
ein gegenläufiger Trend. Im Land Nordrhein-Westfalen ergab eine Bestandsauf-nahme der Polizei für das Jahr 2018 eine Liste von 104 „Clans“, die auf der Grundlage 
einer Analyse von Nachnamen unterschiedlicher Schreibweisen identifiziert wur-
den und durch tatverdächtige Angehörige in Erscheinung getreten sind (Landeskri-
minalamt NRW, 2019: 9). Zwei Jahre später führte die Fortschreibung dieses Ansat-zes zu einer Liste von 112 „Clans“ (Landeskriminalamt NRW, 2021: 10). In Nieder-
sachsen gingen die Polizeibehörden für das Jahr 2015 von 70 Großfamilien aus und 
im Folgejahr von 100 Großfamilien mit jeweils bis zu 1.000 Angehörigen und einer Gesamtzahl „mindestens im mittleren fünfstelligen Bereich“ (zit. in Heise & Meyer-
Heuer, 2020: 74). Aus den „Clans“ selbst werden zum Teil höhere Zahlen genannt. 
Rohe und Jaraba zitieren zum Beispiel in ihrer Interview-basierten Studie einen „Clanführer“ mit der Aussage, seinem „Clan“ gehörten „mehr als 3.500 an“, und ein weiterer „Clan“ solle nach Angaben eines Mitglieds bis zu 4.000 Angehörige umfas-
sen (Rohe & Jaraba, 2015: 45). 

Für Deutschland insgesamt existieren, soweit ersichtlich, keine Schätzungen der Ge-samtzahl der „Clans“. Es ist auch nicht nachvollziehbar, inwiefern bei den Schätzun-
gen auf Ebene der Bundesländer länderübergreifend dieselben „Clans“ einbezogen 
werden, so dass es sich verbieten würde, einfach regionale und lokale Schätzungen zu addieren. Es gibt allerdings verschiedentlich Aussagen zur Gesamtzahl der „Clan-mitglieder“ in Deutschland. Im Jahre 2018 bezifferte die Bild-Zeitung unter Beru-fung auf das Bundeskriminalamt „das Personal-Potenzial der Clan-Familien auf 200.000 Familienmitglieder“ (Bild, 6.8.2018). Wenig später distanzierte sich das 
BKA in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD von dieser 
Zahl. Diese beruhe auf einer Schätzung der Polizeibehörde eines Bundeslandes - 
wohl Niedersachsen -, wobei die dort vorhandenen Informationen als Basis für wei-
tere, über das Bundesland hinausgehende Schätzungen genutzt worden seien. Das 
BKA habe diese Schätzung im Juni 2017 zur Kenntnis genommen, sich diese jedoch 
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„mangels anerkannter Erhebungskriterien nicht zu eigen“ gemacht (Bundesregie-
rung, 2018: 2; vgl. auch Heise & Meyer-Heuer, 2020: 72; Klingst, 2018). Gleichwohl 
wird die Zahl von 200.000 auch weiterhin zur zahlenmäßigen Einordnung der „Clans“ verwendet (vgl. RTL, 17.3.2021). Andere Schätzungen liegen niedriger und 
bewegen sich zwischen 35.000 und 100.000 (Jaraba, 2021: 6). 

2.3 Die Bedeutung der „Clans“ für ihre „Mitglieder“ Abgesehen von der Zahl und Größe der „Clans“ ist eine weitere ungelöste Frage, wel-che Bedeutung den „Clans“ bei der Strukturierung der Beziehungen und Handlun-gen ihrer „Mitglieder“ zukommt. Im Kern geht es darum, inwieweit in den Her-
kunftsländern geprägte traditionelle, patriarchale Familienstrukturen in Deutsch-
land fortbestehen. Die Forscher, die die deutsche Mhallami-Community untersucht 
haben, tendieren dahin, die Wichtigkeit der Familien als sozialen Ordnungsmecha-
nismus zu betonen. Martin Rohe und Mahmoud Jaraba (2015: 42) sehen „Clans“ als Familienverbände an, die nach der Selbsteinschätzung ihrer Angehörigen „eine ho-
mogene Kultur, gemeinsame Traditionen und Wurzeln, ein eigener Dialekt sowie ein 
besonderer gesellschaftlicher Zusammenhalt“ verbinde. Rohe und Jaraba stellen in 
ihrer Untersuchung aus dem Jahre 2015 fest: „Fakt ist, dass die Clans bis heute überlebt haben und ihre ihnen eige-

nen gesellschaftlichen und kulturellen Wertvorstellungen bewahrt ha-
ben, welche das Denken und Handeln der Clanangehörigen prägen. Die 
Clanstruktur trägt zum dauerhaften Erhalt und Verfestigung des status 
quo bei und wird den kommenden Generationen vererbt. So bleiben 
nicht nur ihre Kultur, ihr Gewohnheitsrecht sowie ihre Gewohnheiten 
und Traditionen lebendig, vielmehr wird auch der Erhalt des Clans als 
traditionelle Autorität und Schutz vor gesellschaftlichen Dynamiken ga-
rantiert. Wir stehen hier vor einem in hohem Maße verfestigten Gesell-
schaftssystem, das nicht nur zeitliche Kontinuität aufweist, wobei es 
sich an veränderte Umstände äußerst geschickt und flexibel einzustel-
len vermag, sondern sich auch erbittert jedem Versuch entgegenstellt, 
die Mitglieder in das kulturelle und rechtliche System in Deutschland zu integrieren.“ (Rohe & Jaraba, 2015: 95) 

Rohe und Jaraba gehen aber nicht nur von einem bloßen Fortbestehen importierter „Clanstrukturen“ aus. Sie sprechen sogar von einer „Wiederbelebung archaischer Stammesloyalitäten“ in Deutschland (Rohe & Jaraba, 2015: 58). Die „Clans“ hätten neue Bedeutung als „soziales und finanzielles Solidaritätsnetzwerk“ für zunächst 
einzeln und verstreut lebende Familienmitglieder erlangt, die erst über eher zufäl-lige Zusammenkünfte „während des Freitagsgebets, bei Hochzeiten und Begräbnis-
sen, in Cafés, im Gefängnis und selbst in Ämtern z.B. bei der Erneuerung der Aufent-haltsgenehmigung“ zueinander finden mussten (Rohe & Jaraba, 2015: 65). 
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Ein weiterer prominenter Forscher, Ralf Ghadban, betont ebenfalls die Beständig-
keit und auch das Erstarken traditioneller Familienstrukturen in Deutschland. Ins-
besondere bezogen auf die Mhallami spricht er von einer gezielten Stärkung der 
Großfamilie durch eine möglichst hohe Geburtenrate, was durch die geringe Kinder-
sterblichkeit in Deutschland zusätzlich befördert werde (Ghadban, 2018: 152-153). 
Hinzukommt die von Ghadban konstatierte gewachsene Bedeutung endogamer 
Ehen. Während der Anteil von Eheschließungen innerhalb der Familie, typischer-
weise zwischen Cousins und Cousinen, im Libanon im Jahre 1984 bei etwa 25 % 
gelegen habe, sei dieser Anteil zehn Jahre später in Berlin auf etwa zwei Drittel ge-
stiegen, wobei das verbleibende Drittel auf Ehen innerhalb der Mhallami-Commu-
nity entfallen sei (Ghadban, 2018: 153, 2008: 226-227). Die Struktur der „Clans“ wird von Rohe und Jaraba zum Teil als „streng hierarchisch mit einem Familienoberhaupt im Zentrum organisiert“, zum Teil als Familienver-bände unter kollektiver Führung „von mehreren - in der Regel männlichen - Perso-nen“ beschrieben (Rohe & Jaraba, 2015: 42). Die Familienoberhäupter sollen dabei 
über erhebliche Autorität verfügen. Insbesondere im Umgang mit Konfliktsituatio-nen innerhalb eines „Clans“ oder mit anderen „Clans“ seien „ihre Befehle nicht ver-
handelbar und werden widerstandslos ausgeführt, denn ihr Wort ist für alle Betei-ligten Gesetz“ (Rohe & Jaraba, 2015: 75-76). Gleichzeitig erscheint die Grundlage 
dieser Macht durchaus komplex. Zunächst werden Führungspositionen in der Regel 
ererbt. Alle von Rohe und Jaraba interviewten Familienoberhäupter hatten ihre Po-
sition entweder von ihrem Vater oder Großvater übernommen (Rohe & Jaraba, 
2015: 76). Zusätzlich verweisen Rohe und Jaraba darauf, dass die Verbindungen und 
Loyalitäten innerhalb der Familie auf Klientelbeziehungen beruhten (Rohe & Jaraba, 
2015: 65) und dass, abgesehen von der auf Seniorität gegründeten symbolischen 
Macht, auch wirtschaftliche Abhängigkeiten und Zwang eine Rolle spielen können 
(Rohe & Jaraba, 2015: 65-66, 75-77). Sie sprechen hier von einer „Kultur des Zwangs“, mit der neben einer kulturellen Werteerziehung die Strukturen der „Clans“ erhalten werden (Rohe & Jaraba, 2015: 92). Die Funktion der „Clans“ als soziale Gebilde wird primär mit Solidarität, gegenseiti-
ger Hilfe, interner und externer Konfliktregulierung und mit Schutz gegenüber äu-
ßeren Bedrohungen umschrieben (Ghadban, 2018: 154-155; Rohe & Jaraba, 2015: 
42, 60, 62, 65-66). Dazu gehört auch, dass auf die einzelnen „Mitglieder“ Druck aus-geübt werde, sich nicht vom „Clan“ zu lösen. Rohe und Jaraba zitieren ihre Informan-ten mit der Aussage, dass den „Clan“ zu verlassen keine Option sei bzw. mit Bestra-
fung geahndet werde (Rohe & Jaraba, 2015: 42). Allerdings erwähnen sie auch, dass die Verstoßung aus dem „Clan“ ein Weg sei, Familienangehörige für die Verletzung 
interner Regeln zu bestrafen, etwa die Pflicht, hilfsbedürftige Verwandte zu unter-
stützen (Rohe & Jaraba, 2015: 64-65, 81-82). Die Stärke und der Zusammenhalt ei-nes „Clans“ erscheint besonders wichtig gegenüber anderen „Clans“ zu sein. Eine be-
sonders wichtige Konfliktquelle sind Ghadban (2018: 155) zufolge Ehescheidungen, 
die außerhalb der deutschen Gerichtsbarkeit vollzogen werden und bei denen es 
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leicht zu empfundenen Ehrverletzungen kommen könne und auch finanzielle Fra-
gen geklärt werden müssten. Aus diesem Blickwinkel erscheinen „Clans“ als soziale Gebilde ein bedeutendes Maß 
an Kohäsion und Handlungsfähigkeit aufzuweisen und sie kommen damit durchaus dem nahe, was der Begriff „Clan“ impliziert. Clans sind nach anthropologischem Ver-
ständnis große und relativ amorphe Familienverbände, die sich auf eine gemein-
same Abstammung berufen, die genauen genealogischen Zusammenhänge aber 
nicht mehr nachvollziehen können. Im Unterschied zu Abstammungslinien und 
Großfamilien sind die Clanangehörigen räumlich verteilt und kommen nur selten an 
einem Ort zusammen. Gleichzeitig aber unterliegen sie der Pflicht, sich gegenseitig 
Schutz und Gastfreundschaft zu gewähren, und sie können auch kollektiv an Zere-
monien und an politischen Auseinandersetzungen beteiligt sein (Haviland, Prins, 
Walrath and McBride, 2014: 508; Kottak, 2002: 199-200). 

Hinzu kommt, dass soziale Interaktionen stark auf den Familienverband begrenzt sind. Die „Clans“ bleiben, so Rohe und Jaraba (2015: 164), „weitgehend ‚unter sich‘, 
perpetuieren also den Clanzusammenhalt auf der Basis von Großfamilienstruktu-ren“. Khalil O., Mitglied eines bekannten „Clans“ und ehemaliger Drogenhändler, der 
zusammen mit der Journalistin Christine Kensche seine Lebensgeschichte aufge-
schrieben hat, beschreibt diese Verankerung in der Familie wie folgt: „Wir wachsen in einem Umfeld auf, in dem wir nur Brüder und Cousins 

um uns haben. Kinder aus Großfamilien haben keine Freunde, weil die 
Notwendigkeit nicht besteht, sie sind ja ständig mit gleichaltrigen Ver-
wandten zusammen. Der einzige Kontakt nach außen ist die Schule, und 
wenn wir nicht mehr in die Schule gehen, bricht der Kontakt weg. Pha-
senweise kommt vielleicht mal jemand in unser Leben, aber der bleibt nie lange. Familie bleibt. Fremden stehen wir misstrauisch gegenüber.“ 
(O. & Kensche, 2020: 248) 

Das Bild festgefügter traditioneller Familienstrukturen ist allerdings nicht unum-stritten. Es gibt auch eine Gegenposition, der zufolge „Clans“ in erster Linie ein Kon-strukt sind, das sich in der Diskussion um „Clankriminalität“ herausgebildet habe. 
Wenn überhaupt das von Medien, Polizei und Politik propagierte Bild einmal eine 
Berechtigung gehabt habe, so sei dies mittlerweile verblasst. Jaraba (2021) hat in 
diesem Sinne kürzlich argumentiert, es könne nicht mehr von zusammenhängenden 
Clans oder Großfamilien gesprochen werden. Aufgrund ihres Wachstums seien der 
Zusammenhalt und die Autoritätsstrukturen nachhaltig geschwächt worden: „Es gibt nicht mehr ein einziges Familienoberhaupt, sondern verschie-

dene Oberhäupter und auch vollkommen unabhängige Familien, die 
sich nicht über das Konstrukt von Oberhäuptern definieren. Die Spal-
tung der Großfamilie im Laufe der Zeit hat zu einem Rückgang der Lo-
yalität gegenüber der Großfamilie geführt. Heute bestehen Loyalität 
und ein Zusammengehörigkeitsgefühl vor allem für die Kernfamilie. 
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Viele meiner Interviews mit Mitgliedern von Großfamilien zeigen, dass 
Teile der neuen Generation sich mehr um ihre Kernfamilie, ihre Ausbil-
dung, Arbeit und ihre persönlichen Interessen kümmern als um die 
Großfamilie und ihre sozialen Netzwerke. Die Großfamilien wurden 
mehr zu einem Symbol als zu einer tatsächlichen sozialen und familiä-ren Gruppe.“ (Jaraba, 2021: 6) 

Die Vorstellung eines grundlegenden Generationenwandels findet sich auch bei an-
deren Beobachtern, die etwa auf eine Schwächung des Respekts vor den Familien-
ältesten und eine zunehmende Eigenständigkeit weiblicher Angehöriger verweisen 
(Krafft-Schöning, 2013: 128, 134; siehe auch Chahrour, zit. in Eder, 2021; Heise & 
Meyer-Heuer, 2020: 282). Auch Khalil O. spricht von einem „Auflösungsprozess“, 
der von den Frauen ausgehe (O. & Kensche, 2020: 252).  
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3. Kriminalität von „Clanmitgliedern“  Soweit man davon ausgehen kann, dass „Clans“ als sozialen Gebilden eine gewisse 
empirische Relevanz zukommt bzw. in der Vergangenheit zugekommen ist, stellt sich die Frage, die im Mittelpunkt der Debatte um „Clankriminalität“ steht, nämlich ob, in welcher Form und in welchem Ausmaß diese „Clans“ eine aktive Rolle auch in 
einem kriminellen Kontext spielen. Bislang gibt es keine präzise, empirisch abgesi-
cherte und theoretisch stimmige Antwort auf diese Frage. Angesichts des gegenwär-
tigen Stands der Forschung und der theoretischen Auseinandersetzung mit dem 
Thema darf dies auch nicht verwundern. Abgesehen von den Arbeiten von Ghadban, 
Jaraba und Rohe ist die vorliegende wissenschaftliche und polizeifachliche Literatur zu „Clankriminalität“ vorwiegend essayistisch ausgerichtet (vgl. z.B. Brauer, Dangel-
maier & Hunold, 2020; Dienstbühl, 2020, 2021; Duran, 2019; Feltes & Rauls, 2020; 
Goertz, 2019; Gräber & Horten, 2021; Haverkamp, 2018; Heinrich, 2020; Hofmann, 
2020; Liebscher, 2020; Rohde, Dienstbühl & Labryga, 2019; Schmidt & Bannenberg, 
2019; Wendt, 2021a, 2021b; Zigmann, 2015). Die Hauptkonfliktlinie verläuft zwi-
schen eher alarmistischen Phänomenbeschreibungen einerseits und primär am Dis-
kurs und nicht an den zugrundeliegenden Phänomenen orientierten Darlegungen andererseits. Damit fügt sich die Behandlung des Themas „Clankriminalität“ in den 
größeren Zusammenhang der akademischen Beschäftigung mit organisierter Krimi-
nalität in Deutschland ein, die in den letzten Jahren nur wenig Kontinuität und auch 
nur eine schwache institutionelle Verankerung aufweist (von Lampe & Knickmeier, 
2018). So fehlt es an günstigen Rahmenbedingungen für eine eingehendere wissen-schaftliche Auseinandersetzung mit einer komplexen Thematik wie der „Clankrimi-nalität“. 
Die Diskussion zum Zusammenhang zwischen „Clans“ und Kriminalität stützt sich 
im Wesentlichen auf polizeiliche Statistiken, Ermittlungsergebnisse zu einzelnen 
aufsehenerregenden Fällen sowie auf das, was eine Handvoll investigativer Journa-
listinnen und Journalisten zu Tage gefördert haben. Eingebettet ist die fachliche Be-
wertung dieser verstreuten Erkenntnisse in eine ideologisch eingefärbte politische 
Debatte, die wiederum wenig zur Klärung der aufgeworfenen Fragen beiträgt. 

Die wohl grundlegendste Frage, die sich stellt, ist, wie viele der verschiedenen „Clans“ und wie viele Angehörige der einzelnen „Clans“ überhaupt mit kriminellem 
Handeln in Verbindung stehen. Daran schließt sich die Frage an, um welche Arten 
von Straftaten mit welchem Schweregrad es dabei geht. Sobald sich ein klareres Bild über die von „Clanmitgliedern“ verübten Straftaten abzeichnet, gilt es zu klären, welche Rolle die „Clans“ selbst in Bezug auf diese kriminellen Aktivitäten spielen. 
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3.1 Zahlenmäßige Bedeutung straffälliger „Clanmitglieder“ Da keine genauen Angaben zu Zahl und Größe der „Clans“ verfügbar sind, ist es schwer einzuschätzen, in welchem Maße die „Clans“ in Kriminalität verstrickt sind. Weder kann präzise bestimmt werden, wie viele der „Clans“ überhaupt kriminelle „Mitglieder“ haben, noch wie hoch jeweils der Anteil der „Mitglieder“ ist, die in ei-nem „Clan“ kriminell in Erscheinung treten. 
Hin und wieder finden sich in der wissenschaftlichen und polizeifachlichen Literatur 
sowie in der öffentlichen Debatte entsprechende Schätzungen. Zum Beispiel sollen nach Einschätzungen aus den frühen 2010er Jahren für Berlin „etwa acht“ der ins-gesamt rund 20 „Clans“ „kriminell auffällig“ gewesen sein (Kamstra, 2014: 22) und der Anteil der kriminell aktiven „Mitglieder“ pro „Clan“ soll bei bis zu 20 % gelegen 
haben (Zigmann, 2015: 753). Rohe und Jaraba, ohne mit eigenen Schätzungen auf-zuwarten, zitieren ein einflussreiches „Clanmitglied“ mit der Aussage, in seinem mehrere tausend Mitglieder zählenden „Clan“ seien „viele“ in kriminelle Aktivitäten 
verstrickt (Rohe & Jaraba, 2015:40; vgl. auch O. & Kensche, 2020: 18). Später hat 
Jaraba dann eine wesentlich vorsichtigere Einschätzung abgegeben. Es sei nur eine „kleine Minderheit“ von Familienangehörigen, die kriminelle Einstellungen aufwie-
sen (Jaraba, 2021: 7). In diese Richtung geht auch ein früherer leitender Berliner Kriminalbeamter, der darauf verweist, dass nur „ein geringer Teil der Familien“ im 
Verdacht steht, Straftaten zu begehen, dies dann allerdings in einem großen Umfang 
(Wendt, 2021a: 196). 

Die am leichtesten zugänglichen systematisch erhobenen Daten zum Nexus von „Clans“ und Kriminalität sind polizeiliche Statistiken. Dabei handelt es sich einer-seits um Erhebungen zu den absoluten Zahlen kriminell aktiver „Clanmitglieder“ 
und zur Zahl und Art der diesen Personen zugeschriebenen Straftaten unter Erfas-
sung eines breiten Spektrums von Gesetzesverstößen unabhängig davon, in wel-
chem strukturellen Zusammenhang die Taten begangen werden. Andererseits han-
delt es sich um Auswertungen im Rahmen der Erstellung der jährlichen Lagebilder 
zu organisierter Kriminalität. Die Daten werden hier bezogen auf einzelne Ermitt-
lungsverfahren bzw. Tätergruppierungen erfasst, von denen wiederum einige der Kategorie „Clankriminalität“ zugeordnet werden. 
Ursprünglich wurden Erhebungen zur „Clankriminalität“ nur für interne Zwecke er-
stellt und gelangten nur vereinzelt an die Öffentlichkeit. Erst vor kurzem haben eine 
Reihe von Strafverfolgungsbehörden auf Bundes- und Länderebene damit begon-
nen, jährliche Statistiken und Lageberichte zu „Clankriminalität“ herauszugeben. 
Insgesamt vermitteln diese Erhebungen ein widersprüchliches Bild, liefern aller-dings auch einige Belege dafür, dass tatsächlich „Mitglieder“ einiger „Clans“ dispro-
portional stark in kriminelle Aktivitäten verstrickt sind. Andererseits sind viele der 
registrierten Straftaten eher unspektakulär und entsprechen nicht unbedingt dem, 
was man klischeehaft raffinierten Gangstersyndikaten zuschreiben würde. Davon 
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abgesehen gibt es auch Vorbehalte gegenüber der Aussagekraft dieser Statistiken 
selbst. 

3.1.1 Datenerfassung in Bremen Im Jahre 2010 wurde in Bremen eine polizeiliche „Informationssammelstelle ethni-sche Clans“ eingerichtet, die unter anderem diejenigen Mhallami erfasst, zu denen 
eine Kriminalakte angelegt wurde (Ghadban, 2018: 269). Im Rahmen dieses Erfas-
sungssystems wurden ursprünglich 328 von rund 2.600 in Bremen lebenden 
Mhallami (12,6 %) als Tatverdächtige ausgewiesen (Krafft-Schöning, 2013: 187). Im 
Jahre 2014 war der Anteil auf 767 von 3.419 Mhallami (22,4 %) angewachsen (Ghadban, 2018: 269). Diese Daten sagen allerdings nichts über einzelne „Clans“ und den jeweiligen Anteil tatverdächtiger „Mitglieder“ aus. Diesbezüglich gibt es nur ver-
einzelte Informationen in den Medien, die wiederum auf interne polizeiliche Er-
kenntnisse zurückgreifen. Nach einer internen Aufstellung der Bremer Polizei aus 
dem Jahre 2009, die von der Journalistin Beate Krafft-Schöning zitiert wird, waren 66 von geschätzt 600 Mitgliedern eines „Clans“ (11 %) „intensiv strafrechtlich in Er-scheinung“ getreten (Krafft-Schöning, 2013: 19). Im Unterschied dazu beziehen sich 
die Spiegel-Redakteure Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer auf eine nicht näher 
genannte Quelle, der zufolge gegen 1.800 von 3.500 Mitgliedern (51,4 %) desselben Bremer „Clans“ „in irgendeiner Form bereits ermittelt worden“ sei (Heise & Meyer-
Heuer, 2020: 313). 

3.1.2 Datenerfassung in Berlin 

Für Berlin gibt es ähnliche Daten aus den späten 1990er Jahren, die sich auf zwei „Clans“ beziehen. In einem Fall sind 109 von 307 Angehörigen (35,5 %) „bereits kri-minalpolizeilich in Erscheinung getreten“, im anderen Fall 99 von 310 Angehörigen 
(31,9 %) (Heise & Meyer-Heuer, 2020: 78). Das wesentlich jüngere Berliner Lage-bild „Clankriminalität“, das erstmals für das Jahr 2020 erstellt wurde, enthält keine 
Gegenüberstellung von kriminellen und nicht-kriminellen „Mitgliedern“ einzelner „Clans“. Das Lagebild nennt lediglich die Zahl von 316 Personen, die zum Ende des Berichtsjahrs mit dem ermittlungsunterstützenden Hinweis „Clankriminalität“ im 
polizeilichen Datenbestand registriert waren. Es werden im Lagebild jedoch keine Zuordnungen zu bestimmten „Clans“ vorgenommen. Was sich ablesen lässt ist, dass die Zahl der kriminell auffälligen „Clanmitglieder“ im Vergleich zur Gesamtgröße der „Clans“ in Berlin eher gering zu sein scheint. Zieht man die Schätzung von insge-samt 8.000 „Clanmitgliedern“ aus dem Jahre 2010 heran, käme man auf einen Anteil der kriminell auffälligen „Mitglieder“ von 3,95 %. Träfe es allerdings zu, dass die „Clans“ einem unvermindert starken Wachstum unterliegen (Ghadban, 2018: 153), 
so wäre von einem noch wesentlich geringeren Prozentsatz auszugehen. 
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3.1.3 Datenerfassung in Nordrhein-Westfalen 

Im Bundesland Nordrhein-Westfalen, das seit 2019 jährliche Lagebilder zur „Clan-
kriminalität“ herausgibt, sind ebenfalls keine Angaben zum Verhältnis krimineller 
und nicht-krimineller „Mitglieder“ einzelner „Clans“ verfügbar. Allerdings weist das Lagebild aus, wie viele Tatverdächtige in absoluten Zahlen einzelnen „Clans“ zuge-
ordnet werden, wobei die Zuordnung auf der Grundlage von Familiennamen unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Schreibweisen erfolgt (Landeskriminalamt NRW, 2021: 8). Für die sechs bedeutendsten „Clans“ nach der Zahl der Straftaten 
und der Zahl der Tatverdächtigen werden zwischen 128 und 389 „Mitglieder“ aus-
gewiesen, die im Jahr 2020 unter Verdacht mindestens einer Straftat standen. Für das Jahr 2019 bewegten sich die Zahlen der tatverdächtigen „Mitglieder“ zwischen 
134 und 460 (Landeskriminalamt NRW, 2021, 14). Betrachtet man nun nur den an erster Stelle stehenden „Clan“ mit 389 (2020) bzw. 460 (2019) tatverdächtigen „Mit-gliedern“ und zieht in den Medien verbreitete Schätzungen von der Größe dieses „Clans“ im vierstelligen Bereich heran (Frigelj, 15.5.2019), so gelangt man zu einem Anteil der kriminell aktiven „Clanmitglieder“ von bis zu 46 %. Stützte man sich auf die höchsten Schätzungen zur Größe von „Clans“ im Bereich von etwa 4.000 „Mit-gliedern“ (Rohe & Jaraba, 2015: 45), ergäbe sich ein Anteil kriminell aktiver „Mit-glieder“ von etwa 11,5 %. 

3.1.4 Grenzen der Aussagekraft amtlicher Datensammlungen 

Insgesamt legen die Statistiken, Lagebilder und Schätzungen aus dem Bereich der Strafverfolgungsbehörden nahe, dass ein relativ kleiner Teil der „Clans“, in Berlin 
zum Beispiel weniger als die Hälfte, mit der Begehung von Straftaten durch etwa 10 bis 50 % der jeweiligen „Mitglieder“ in Erscheinung getreten sind. Diese „Mitglieder“ 
sind entweder überhaupt schon einmal polizeilich registriert worden oder stehen 
im Verdacht, in einem bestimmten Jahr eine Straftat begangen zu haben, je nach Er-
hebungsansatz. Im Vergleich dazu geraten nach der Polizeiliche Kriminalstatistik 
(PKS) jährlich weniger als 2 % der deutschen Bevölkerung ab dem Alter von 8 Jah-
ren unter den Verdacht einer Straftat (Bundesministerium des Inneren, 2021: 34). 
Dieser Vergleich muss allerdings mit Vorsicht behandelt werden. Zum Beispiel hat 
die Forschung zur Polizeilichen Kriminalstatistik ergeben, dass Personen mit Mig-
rationshintergrund eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, wegen einer Straftat bei 
der Polizei angezeigt zu werden als Personen ohne Migrationshintergrund. Ebenso 
richten sich Ermittlungen, die von der Polizei aus eigener Initiative geführt werden, 
mit höherer Wahrscheinlichkeit gegen Migranten als gegen Nicht-Migranten (Stad-
ler & Walser, 1999; Naplava, 2018: 321-322). Hinzu kommt, dass die Statistiken zur „Clankriminalität“ ein breiteres Spektrum an Gesetzesverstößen berücksichtigen als 
die Polizeiliche Kriminalstatistik, nämlich auch Ordnungswidrigkeiten, Verkehrsde-
likte und zum Teil auch Steuerstraftaten (Landeskriminalamt Berlin, 2021a: 36; 
Landeskriminalamt NRW, 2021: 10, 40; Generalstaatsanwaltschaft Celle & Landes-
kriminalamt Niedersachsen, 2021: 23). Schließlich führt die Art und Weise, wie 
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staatlicherseits auf „Clankriminalität“ reagiert wird, dazu, dass die von „Clanmitglie-dern“ begangenen Straftaten mit höherer Wahrscheinlichkeit polizeilich registriert 
werden. Ein Ansatz, der zum Beispiel von den Behörden in Nordrhein-Westfalen 
und Berlin verfolgt wird, ist die sogenannte Nadelstich-Taktik (Dienstbühl, 2021: 
10). Dabei geht es darum, bezogen auf einen bestimmten Personenkreis, hier also Personen, die der „Clankriminalität“ zugerechnet werden, umfassend alle Gesetzes-
verstöße durch Kontrollen und Razzien aufzudecken und zu ahnden. Kernstück sind 
Verbundeinsätze unter Beteiligung verschiedener Behörden, neben der Polizei zum 
Beispiel Zoll sowie Gewerbe-, Ordnungs- und Finanzämter. Die Verbundeinsätze 
richten sich gegen Unternehmen wie Shisha-Bars, Barber-Shops, Wettbüros, Spiel-hallen und Diskotheken, die in Verbindung zu „Clanmitgliedern“ stehen sollen. In 
diesem Rahmen werden verschiedenste Straftaten und Ordnungswidrigkeiten fest-
gestellt, die von Verstößen gegen Hygiene- und bauordnungsrechtliche Vorschriften 
bis zu Straftaten aus so unterschiedlichen Bereichen wie Schwarzarbeit, Geldwä-
sche, Steuerhinterziehung und Betäubungsmittelkriminalität reichen (Dienstbühl, 
2021: 97-133; Lehnert, 2021; Wendt, 2021b: 269). Das bedeutet, dass kriminelle „Clanmitglieder“, die sich zum Beispiel regelmäßig in den Geschäftsräumen solcher 
Unternehmen aufhalten, im Vergleich zu Kriminellen in anderen Bevölkerungsgrup-
pen wohl ein deutlich erhöhtes Risiko tragen, als Gesetzesbrecher identifiziert zu 
werden. Mithin könnte sich die überproportionale Kriminalitätsbelastung von „Clanmitgliedern“, wie sie sich aus den Lagebildern zur „Clankriminalität“ ergibt, als 
eine Verzerrung der Realität herausstellen. In jedem Fall aber muss eine umfas-
sende und aussagekräftige Bewertung der Verbindung von „Clans“ und Kriminalität 
auch die Art und Schwere der festgestellten Gesetzesverstöße in Betracht ziehen. 

3.2 Die „Clanmitgliedern“ zugeschriebenen Delikte Um „Clankriminalität“ deliktisch einzuordnen, kann auf drei unterschiedliche Be-
zugsebenen abgestellt werden, zum einen das breite Spektrum an Gesetzesverstö-ßen, die in den Lagebildern zur „Clankriminalität“ erfasst werden, des Weiteren die zahlenmäßig wesentlich begrenzteren Verfahren mit „Clan“-Bezug in den Lagebil-
dern zu organisierter Kriminalität, und drittens die noch kleinere Zahl an spektaku-
lären Straftaten, auf die sich die mediale Berichterstattung konzentriert und die wohl auch maßgeblich bestimmen, wie „Clankriminalität“ in der allgemeinen Öffent-
lichkeit wahrgenommen wird. 

3.2.1 Deliktszuschreibungen in den Lagebildern Die Lagebilder vermitteln insgesamt ein Bild von „Clankriminalität“, das stark von „allgemeiner Kriminalität“ geprägt ist (Landeskriminalamt NRW, 2021: 8), also von 
Delikten, die nicht dem Klischee-Bild organisierter Kriminalität entsprechen, über 
unterschiedliche soziale Gruppen und Schichten hinweg in Erscheinung treten und 
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für die eher ein impulsives und opportunistisches Täterhandeln typisch ist (Gene-
ralstaatsanwaltschaft Celle & Landeskriminalamt Niedersachsen, 2021: 8). So wer-den im Berliner Lagebild „Clankriminalität“ die 291 Tatverdächtigen zugeschriebe-
nen Straftaten in 30 Kategorien unterteilt (Landeskriminalamt Berlin, 2021a: 7-8). 
An erster Stelle stehen dabei Verkehrsstraftaten mit 13,7 %, gefolgt von Verstößen 
gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Arzneimittelgesetz mit 12,8 % (darunter 
sowohl Herstellung und Handel als auch konsumnahe Delikte), Verstößen gegen das 
Infektionsschutzgesetz mit 12,6 %, Rohheitsdelikten mit 11,6 % und Diebstahl und 
Unterschlagung mit 9,9 % (Landeskriminalamt Berlin, 2021a: 7). Alltägliche Delikte, 
zu denen neben Verkehrsstraftaten und Verstößen gegen Covid-Regeln wohl auch 
Beleidigungen (3,9 %), Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz (2,6 %) und Stalking 
(0,9 %) gerechnet werden können, machen so mindestens ein Drittel (33,7 %) der registrierten „Clankriminalität“ in Berlin aus (Landeskriminalamt Berlin, 2021a: 31-
32). 

In Nordrhein-Westfalen zeigt sich ein etwas anderes Bild in den dortigen Lagebil-
dern. Allerdings ist ein direkter Vergleich schwierig, weil einige der Deliktskatego-
rien, die im Berliner Lagebild verwendet werden, hier nicht gesondert ausgewiesen 
werden. Das betrifft insbesondere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz und 
das Aufenthaltsgesetz sowie Beleidigungen (vgl. Landeskriminalamt NRW, 2021: 
23, 40). Von den im Jahre 2020 in Nordrhein-Westfalen erfassten 5.778 Fällen von „Clankriminalität“ mit 3.826 Tatverdächtigen entfielen 28,2 % auf Rohheitsdelikte 
(insbesondere Körperverletzung) und Straftaten gegen die persönliche Freiheit, 17 
% auf Vermögens- und Fälschungsdelikte, 12,5 % auf Verkehrsstraftaten, 10 % auf 
Diebstahlsdelikte und 7,3 % auf Rauschgiftdelikte (Landeskriminalamt NRW, 2021: 
16, 40). Gleichwohl stehen auch hier typischerweise mit organisierter Kriminalität 
in Verbindung gebrachte Delikte, insbesondere Drogenhandel, nicht im Vorder-
grund. Viele der Deliktsgruppen, insbesondere Rohheitsdelikte und Diebstahl, erin-
nern eher an gewöhnliche Unterschichtskriminalität und nicht an ausgefeilte Straf-
taten, die systematisch von kriminellen Organisationen begangen werden. Bei der Aufschlüsselung der Daten auf einzelne „Clans“ im nordrhein-westfälischen 
Lagebild ist zudem auffällig, dass sich anders als verschiedentlich angenommen (vgl. 
Kopietz, 2018; Bild, 13.9.2018), eine Spezialisierung einzelner „Clans“ auf be-
stimmte Deliktsbereiche nicht ablesen lässt. Vergleicht man noch einmal die sechs bedeutendsten „Clans“ in Nordrhein-Westfalen (siehe oben 3.1.3), so fällt auf, dass die kriminell aktiven „Mitglieder“ in ähnlichem Umfang in den wichtigsten Delikts-
gruppen in Erscheinung treten. Einzige Ausnahme ist Diebstahl. Hier gibt es einen „Clan“, bei dem mit 0,43 Straftaten pro kriminell aktivem „Mitglied“ im Jahre 2020 die deliktische Belastung fast doppelt so hoch war wie bei den anderen „Clans“, für 
die durchschnittlich lediglich 0,22 Diebstahlstaten pro kriminell aktivem „Mitglied“ 
registriert worden sind (vgl. Landeskriminalamt NRW, 2021: 40-41). 
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Nur wenn man sich den Fallzahlen in den OK-Lagebildern zuwendet, trifft man auf 
ein stärker konturiertes Bild. Von den 41 Ermittlungsverfahren im Bereich organi-sierter Kriminalität, die im Jahre 2020 in Deutschland einen „Clan“-Bezug hatten, 
betrafen 22 Ermittlungen schwerpunktmäßig Drogenhandel (53,7 %), gefolgt von 
Eigentumsdelikten (7; 17,1 %), Straftaten im Zusammenhang mit dem Wirtschafts-
leben (3; 7,3 %) und Schleusungskriminalität (3; 7,3 %). Die übrigen sechs Verfah-
ren (14,6 %) betrafen verschiedene Deliktskategorien, darunter Fälschungskrimi-
nalität, Steuer- und Zolldelikte und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung 
(Bundeskriminalamt, 2021: 28). 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass ein wichtiges Deliktsfeld aus der Natur der Sache heraus nur sehr bruchstückhaft in den Lagebildern zu „Clankriminalität“ und 
organisierter Kriminalität erfasst werden kann, der Bereich der Schutzgelderpres-
sung und anderer Formen illegaler Machtausübung. Denn die Entstehung und Auf-
rechterhaltung illegaler Machtstrukturen ist nicht notwendig mit der Begehung of-
fener Gewalttaten verbunden. Vielmehr hängt viel von der Reputation und dem Ein-
schüchterungskapital der jeweiligen Tätergruppen ab, und damit letztlich auch von 
den Wahrnehmungen und Einstellungen der Betroffenen (vgl. Gambetta, 2009: 216; 
Reuter, 1994: 95, 111). Trotz des Fehlens entsprechender Statistiken passen daher 
Aussagen ins Bild, dass „Clans“ bzw. einzelne „Clanmitglieder“ erhebliche Macht ins-
besondere im Drogenhandel und im Nachtleben – interessanter Weise auch im Pros-
titutionssektor – ausüben (Heise & Meyer-Heuer, 2020: 230, 247, 263, 290-295). 
Ebenso erscheint es plausibel, dass „Clans“ bzw. einzelne „Clanmitglieder“ in ihren 
jeweiligen Einflussgebieten von normalen Gewerbetreibenden Schutzgelder erhe-
ben (Ghadban, 2018: 160; Jaraba, 2021: 7; Zigmann, 2015: 754). 

3.2.2 Spektakuläre Straftaten „Clankriminalität“ erscheint noch in einem ganz anderen Licht, wenn man die spek-
takulären Fälle betrachtet, die in den Medien die breiteste Aufmerksamkeit erhal-
ten. Dabei geht es um drei gesonderte Phänomenbereiche. Zum einen handelt es sich um sogenannte Tumultlagen, bei denen „Mitglieder“ unterschiedlicher „Clans“ in ag-gressiver Form aufeinandertreffen oder „Clanmitglieder“ und weitere Bezugsperso-
nen sich versammeln und sich Polizeibeamten oder anderen Amtsträgern bei der 
Ausübung ihres Dienstes entgegenstellen (Bundeskriminalamt, 2021: 24; Heinrich, 
2020: 238). Dieses aggressive und teilweise gewalttätige Gebaren soll dazu führen, 
dass Behörden in bestimmten Stadtvierteln nicht mehr in der Lage sind, ihre Aufga-
ben konsequent wahrzunehmen, so dass einige Beobachter von der Entstehung von „no-go areas“ sprechen (vgl. Ghadban, 2018: 187-188; Goertz, 2019: 12; Wendt, 
2021a: 195). Die zweite medial vermittelte Form von „Clankriminalität“ kommt viel näher an her-
kömmliche Gangster-Klischees heran: Schießereien und gezielte Tötungen unter 
Verwendung von Schusswaffen. Ein besonders aufsehenerregendes Ereignis dieser 
Art ist der Mord an einer bekannten Unterweltfigur in Berlin im Jahre 2018. Das 
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Opfer, der Spross einer palästinensischen Flüchtlingsfamilie, wurde am helllichten 
Tag mit acht Schüssen vor den Augen seiner Frau und seiner beiden Kinder nieder-
gestreckt. Bei der Tat soll es sich um die Vergeltung für einen Zwischenfall bei einer 
großen Hochzeitsfeier zwei Tage zuvor gehandelt haben (Bild, 9.9.2020; Heise & 
Meyer-Heuer, 2020: 250-251; O. & Kensche 2020, 30). Vier Tage später versammel-
ten sich rund 2.000 Personen aus verschiedenen Teilen Deutschlands zur Beerdi-gung, darunter Unterweltgrößen und „Mitglieder“ verschiedener „Clans“ (Heise & 
Meyer-Heuer, 2020: 254). Dieser Mord wird häufig als ein Wendepunkt in der öf-fentlichen Wahrnehmung von „Clankriminalität“ dargestellt, obwohl das Opfer selbst kein „Clanmitglied“ war und lediglich in wechselnden Allianzen mit verschie-denen „Clans“ verbunden war (Liecke, 2020: 21; Schaaf, 2018; Wendt, 2021a, 195). Bei der dritten Ausformung von „Clankriminalität“, die in den Medien besonders 
große Beachtung findet, handelt es sich um spektakuläre Einbrüche und Überfälle, 
die typischerweise drei Merkmale aufweisen: Es handelt sich um hochwertige Tat-
objekte, diese befinden sich an markanten Orten, und die Tatbeteiligten sind ab-
sichtlich, aus Nachlässigkeit oder aufgrund von Inkompetenz so exponiert, dass die Taten schnell zu den Tätern und zu einzelnen „Clans“ zurückverfolgt werden kön-
nen. Ein Beispiel ist der Überfall auf ein im Fernsehen live übertragenes Pokertur-
nier in einem Luxushotel in der Berliner Innenstadt im Jahre 2010. Bei den beiden Hintermännern der Tat handelte es sich um „Mitglieder“ eines bekannten „Clans“. 
Einer von ihnen erschien während der Tat unmaskiert auf einem Überwachungsvi-
deo. Andere Hinweise auf die Tatbeteiligten ergaben sich über ein in der Nähe des 
Hotels geparktes Auto, das auf einen der Mittäter zugelassen war. Einige Stunden 
nach der Tat meldete sich bei der Polizei eine Zeugin, die sich das Kennzeichen des 
Fahrzeugs notiert hatte, weil ihr die danebenstehenden Personen verdächtig vorge-
kommen waren (Heise & Meyer-Heuer, 2020: 186-190). Eine weitere aufsehenerre-gende Tat wurde von zwei Cousins aus einem anderen „Clan“ im Jahre 2017 began-
gen. Sie stahlen eine 100 kg schwere Goldmünze mit einem Wert von 3,75 Millionen 
Euro, die im Berliner Bode-Museum ausgestellt war. Hilfe erhielten die beiden von 
einem Kindheitsfreund, der als Sicherheitskraft in dem Museum arbeitete und 
schnell in Verdacht geriet. Beinahe ebenso schnell offenbarte sich seine enge per-sönliche Verbindung zu dem „Clan“ und polizeiliche Informanten sowie DNA-Spuren 
lieferten weitere Hinweise auf die Täter (Bluhm, 2021a: 9-10, 2021b: 18; Heise & 
Meyer-Heuer, 2020: 204-205). 
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4. Der Nexus von Familien und Kriminalität im Licht der OK-Forschung Der Umstand, dass eine relativ große Zahl an „alltäglichen“ sowie „organisierten“ Straftaten mit „Clanmitgliedern“ in Verbindung gebracht werden können, sagt noch nichts darüber aus, welche Rolle die „Clans“ als soziale Gebilde in Bezug auf die Be-
gehung von Straftaten spielen. Zur Beantwortung dieser Schlüsselfrage konnten die Lagebilder und die Diskussion um „Clankriminalität“ bisher nur relativ wenig bei-
tragen. Was an verstreuten Informationen vorhanden ist, kann bestenfalls vor dem 
Hintergrund plausibler Szenarien zu einem schemenhaften Bild des Nexus von „Clans“ und Kriminalität zusammengefügt werden. Hierbei erscheint es sinnvoll, als 
Orientierungshilfe zunächst auf die wissenschaftliche Literatur zum Thema organi-
sierte Kriminalität zurückzugreifen. 

Im Rahmen der OK-Forschung sind verschiedene Arten der Verbindung von famili-
ären und kriminellen Strukturen untersucht worden. Dabei sind für die Diskussion 
um „Clankriminalität“ zunächst die Konstellationen von Interesse, bei denen Fami-
lien als kriminelle Organisationen zu fungieren scheinen. Daneben geht es um die 
Bedeutung ganzer Familienverbände oder auch nur einzelner Verwandtschaftsbe-
ziehungen bei der Entstehung und der Ausformung krimineller Strukturen. 

4.1 Familien als kriminelle Organisationen 

In der internationalen wissenschaftlichen Literatur zu organisierter Kriminalität ist 
weitgehend akzeptiert, dass familiäre Beziehungen eine wichtige Rolle bei der Or-
ganisation von Kriminellen und kriminellen Aktivitäten spielen können. Es ist je-
doch relativ selten, dass Familien als sozialen Einheiten die Funktion krimineller Or-
ganisationen zugeschrieben wird (vgl. Spapens & Moors, 2020: 233). Die wohl wich-
tigste Arbeit in dieser Hinsicht ist eine teilnehmend beobachtende Untersuchung, 
die die Anthropologen Francis Ianni und Elizabeth Reuss-Ianni in ihrem 1972 er-
schienenen Buch Family Business: Kinship and Social Control in Organised Crime (Fa-
milienunternehmen: Verwandtschaft und soziale Kontrolle in der organisierten Kri-
minalität) vorgestellt haben (Ianni & Reuss-Ianni, 1972). Über mehrere Jahre hin-
weg hatte Francis Ianni, und später auch Elizabeth Reuss-Ianni, Kontakt zu Angehö-rigen der „Lupollo Familie“, eines aus Sizilien stammenden Familienverbandes, der 
aus vier Abstammungslinien unter der Führung eines Patriarchen, Giuseppe, be-
stand. Giuseppe war im Jahre 1902 mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern nach 
New York gekommen und hatte bald darauf damit begonnen, ein Geschäftsimpe-
rium aufzubauen, das sowohl legale als auch illegale Unternehmen umfasste. Die 
Führungspositionen in diesen Unternehmen besetzte er mit Familienmitgliedern  
(Ianni & Reuss-Ianni, 1972: 69). In den 1940er Jahren übertrug Giuseppe die Ver-
antwortung dann auf seinen ältesten Sohn Joe, der die Position des Familienober-
hauptes auch noch innehatte, als Ianni und Reuss-Ianni in den 1960er und frühen 
1970er Jahren ihre Forschung durchführten. 
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Nach Ansicht von Ianni und Reuss-Ianni konnte die „Lupollo Familie“ mit gutem 
Recht als Clan bezeichnet werden. Die Abstammungslinien seien durch ein Netz von 
Eheschließungen und Patenschaften so eng aneinander gebunden gewesen, dass sie 
eine Art soziales System bildeten, das durch gegenseitige Verpflichtungen und Ver-
wandtschaftsrechte strukturiert und geregelt worden sei (Ianni & Reuss-Ianni, 
1972: 157-158). Die Kernthese, die Ianni und Reuss-Ianni in ihrem Buch vertreten, ist, dass die „Lupollo Familie“ nicht nur als soziale Struktur existierte, sondern auch 
als Unternehmenskonsortium, und dass die familiären und die unternehmerischen 
Strukturen eine unauflösbare Einheit bildeten (Ianni & Reuss-Ianni, 1972: 63). Diese Einschätzung stützte sich auf verschiedene Beobachtungen. So habe es in der „Lu-pollo Familie“ eine zentralisierte Autoritätsstruktur gegeben, bestehend aus fünf-
zehn Familienmitgliedern, darunter Joe als Patriarch, die alle wichtigen unterneh-
merischen Entscheidungen getroffen hätten (Ianni & Reuss-Ianni, 1972: 112, 116). 
Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass alle Führungspositionen bis hinunter zu den 
mittleren Hierarchieebenen auf der Grundlage von familiären Beziehungen verge-
ben worden seien. Außenstehenden sei der Zugang verwehrt gewesen und je höher 
in der Unternehmenshierarchie sich eine Stellung befunden habe, desto enger sei 
die familiäre Beziehung zu Joe, dem Familienoberhaupt, gewesen (Ianni & Reuss-
Ianni, 1972: 105, 132). Der dritte Punkt, den Ianni und Reuss-Ianni anführen, ist die Verbundenheit der Unternehmen in einem Austauschsystem („exchange system“), 
das dafür gesorgt habe, dass Erträge zwischen legalen und illegalen Unternehmen 
hin- und hergeschoben werden konnten oder in eine zentrale Familienkasse flossen 
(Ianni & Reuss-Ianni, 1972: 90-91, 105). Grundsätzlich seien in diesem System die 
Führungspersonen in der Lage gewesen, die Ressourcen der Familie für die Errei-
chung gemeinsamer Ziele einzusetzen und dafür auch einzelne Familienmitglieder 
in die Pflicht zu nehmen (Ianni & Reuss-Ianni, 1972: 111, 161). Gleichzeitig habe 
aber auch eine klare Trennung zwischen den legalen und den illegalen Sektoren des 
Unternehmensimperiums existiert. Familienangehörige seien entweder für die le-
galen oder für die illegalen Unternehmen rekrutiert worden, wobei es bei den letz-
teren in erster Linie um Glücksspiel und die Vergabe von Wucherkrediten gegangen 
sei (Ianni & Reuss-Ianni, 1972: 105). Interessanterweise scheinen dabei die illegalen 
Unternehmen vorrangig von Angehörigen einer der vier Abstammungslinien ge-
führt worden zu sein (Ianni & Reuss-Ianni, 1972: 93-94). Es ist auch bemerkens-
wert, dass dieses System nicht absolut war. Einige Familienangehörige sollen Unter-
nehmen mehr oder weniger unabhängig von der Familie geführt haben und einige 
Angehörige seien überhaupt nicht in das Unternehmensimperium integriert gewe-
sen (Ianni & Reuss-Ianni, 1972: 90-91, 132). 

Wenn man das Buch von Ianni und Reuss-Ianni ein halbes Jahrhundert nach seinem 
Erscheinen liest, dann ist es wichtig zu berücksichtigen, in welchem historischen 
Kontext es geschrieben worden ist. Anfang der 1970er Jahre gab es ein vorherr-
schendes Verständnis von organisierter Kriminalität in den USA, das von Strafver-
folgungsbehörden sowie dem Kriminologen Donald Cressey geprägt wurde und 
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italo-amerikanische Mafiafamilien als in der Tendenz rational strukturierte, for-
melle kriminelle Organisationen hinstellte (Cressey, 1969: 35). Ianni und Reuss- 
Ianni waren bestrebt, diese Sicht zu konterkarieren. Ihnen ging es darum herauszu-
stellen, dass die legalen und illegalen Geschäfte in organische familiäre Strukturen 
eingebettet waren und jeweils von den Familienangehörigen geformt wurden, die 
zu einem gegebenen Zeitpunkt die Geschäfte in der Hand hatten. Es seien Menschen 
und nicht irgendwelche abstrakten Organisationsmuster, die den Charakter des Fa-
milienunternehmens bestimmten. Während in normalen Unternehmen eine Füh-
rungskraft nur sehr beschränkt die eigene Rolle definieren könne, sei es im Fall der „Lupollo Familie“ ganz anders (Ianni & Reuss-Ianni, 1972: 104). Die weitgehende 
Überschneidung und Integration von familiären und unternehmerischen Struktu-
ren, die Ianni und Reuss-Ianni für die „Lupollo Familie“ konstatierten, wurde also 
nicht betont, um eine enge Verbindung von Familie und Kriminalität aufzuzeigen. 
Dies wurde von ihnen wohl als gegeben hingenommen. Das zentrale Anliegen war es darauf hinzuweisen, dass die Struktur der „Lupollo Familie“ tatsächlich vielmehr 
der Struktur einer Familie entsprach als der eines Unternehmens oder einer staatli-
chen Bürokratie. 

Es wird in dem Buch offengelassen, inwieweit die „Lupollo Familie“ ein Teil der 
italo-amerikanischen Mafia bzw. Cosa Nostra gewesen ist. Während Ianni und 
Reuss-Ianni anmerken, dass einige Mitglieder der Familie, nicht zuletzt Joe, das Fa-
milienoberhaupt, Verbindungen in diese Richtung unterhielten, betonen sie ande-
rerseits, dass ihnen die Einblicke fehlen, um eine entsprechende Zuordnung vorzu-
nehmen (Ianni & Reuss-Ianni, 1972: 119, 134). Tatsächlich ergibt sich in der wis-
senschaftlichen Literatur zu mafiosen Vereinigungen in Süditalien und Nordame-
rika ein anderes Bild vom Nexus zwischen familiären und kriminellen Strukturen. 

In der Mafia-Forschung liegt der Schwerpunkt eher auf einer nur teilweisen Über-
schneidung von Blutsfamilie und Mafiastrukturen, wobei den mafiosen Verbindun-
gen ein Vorrang gegenüber den familiären Beziehungen eingeräumt wird. Während 
Ianni und Reuss-Ianni davon ausgingen, dass soziale, geschäftliche und Machtstruk-turen in der „Lupollo Familie“ eine Einheit bildeten, diese aber in erster Linie von 
verwandtschaftlichen Beziehungen geformt worden seien, ergibt sich aus der Mafia-
Literatur eine eher umgekehrte Konstellation. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Rekrutierung in mafiose Vereinigungen wie die sizilianische Mafia oder die kalabri-sche ‘Ndrangheta zwar von Verwandtschaftsbeziehungen beeinflusst sein kann. Lo-
yalität werde jedoch in erster Linie der mafiosen Vereinigung geschuldet, auch zu 
Lasten der Blutsfamilie, und die mafiosen Autoritätsstrukturen seien klar getrennt 
von den Autoritätsverhältnissen innerhalb der Blutsfamilie (Paoli, 2003: 16, 31). 

Eine andere Form der Verbindung von familiären und kriminellen Strukturen ist in 
Bezug auf traditionelle Arbeiterviertel in Großbritannien beschrieben worden. Dick 
Hobbs (2001: 550) spricht hier von familiengestützten kriminellen Unternehmen („family-based criminal firms“) oder einfach von Familienunternehmen („family 
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firms“). In ihrer ursprünglichen Form soll es sich dabei um Gruppierungen von Kri-
minellen handeln, die im Wesentlichen aus Angehörigen einer Familie bestehen, die 
über mehrere Generationen hinweg den Ruf erworben hat, besonders gewaltbereit zu sein. Hauptbetätigungsfeld dieser „family firms“ ist nach Hobbs die Erpressung 
von legalen und illegalen Unternehmen in der Nachbarschaft (Hobbs, 2013: 105). In 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sollen sich die „family firms“ infolge von 
Deindustrialisierung und der Auflösung des klassischen Arbeitermilieus zu vertikal 
desintegrierten Netzwerken gewandelt haben, die unter dem Markennamen („brand“) der Familie verschiedene Straftaten begehen (Hobbs, 2001: 550-553). 

4.2 Familiäre Beziehungen als Vertrauensbasis unter Kriminellen 

Wo Familien nicht den Charakter krimineller Organisationen annehmen und auch 
nicht als Strukturelemente krimineller Organisationen fungieren, wird familiären 
Beziehungen gleichwohl eine erhebliche Bedeutung für die Entstehung und Ausfor-
mung krimineller Strukturen zugeschrieben. Neben einer Reihe von Faktoren, die 
die Prävalenz von kriminellem Verhalten innerhalb einzelner Familien erhöhen 
können, geht es insbesondere um familiäre Beziehung als Vertrauensbasis (Guer-
reiro, Gomes & Sousa, 2022; Spapens & Moors, 2020). Dabei spielt die generelle An-
nahme eine Rolle, dass von Verwandten erwartet werden könne, eine ganze Reihe 
von Verpflichtungen zu erfüllen, unabhängig davon, ob den Betreffenden Sympathie 
entgegengebracht werde oder nicht (Giddens, 1990: 101). Abgesehen von den ge-
heimbündischen mafiaartigen Vereinigungen in Italien (Campana & Varese, 2013; 
Paoli, 2003) finden sich beispielsweise in der Fachliteratur zum Drogenhandel ver-
schiedene Hinweise darauf, dass Kriminelle dazu neigen, sich mit Mitgliedern der 
eigenen Familie zusammenzutun, um das Risiko, verraten zu werden, gering zu hal-
ten (Adler, 1985: 66; Decker & Townsend Chapman, 2008: 98; Denton, 2001: 68, 73; 
van Koppen, 2013: 11; Zaitch, 2002: 277). Allerdings ist auch nicht zwingend, dass 
unter Verwandten kriminell nutzbares Vertrauen besteht (von Lampe & Johansen, 
2004: 172; von Lampe, 2016a: 116-117), weder im Fall der Mafia (Arlacchi, 1986: 
136), noch bei illegalen Geschäftsbeziehungen (Zaitch, 2002: 278).  

4.3 Familien und funktional unterschiedliche Zusammenschlüsse von Kriminellen 

Die verschiedenen Perspektiven, die sich in der wissenschaftlichen OK-Literatur zur 
Verbindung von Familie und Kriminalität finden lassen, können ebenso wie die ver-schiedenen Narrative zu „Clankriminalität“ auf einem Kontinuum der Integration 
von familiären und kriminellen Strukturen angeordnet werden. Erste Ansätze einer 
Integration zeigen sich dort, wo familiäre Beziehungen eine Vertrauensbasis unter Kriminellen schaffen. Enger ist die Verbindung, wo eine Familie als „Marke“ fungiert, 
die verschiedenen illegalen Aktivitäten von Familienangehörigen und ihnen nahe-
stehender Personen einen Rahmen gibt, so wie im Fall der von Hobbs (2001; 2013) 
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beschriebenen postindustriellen „family firms“. Schließlich zeigt sich eine weitge-
hende Verschmelzung familiärer und (legaler wie krimineller) unternehmerischer 
Strukturen im Fall der von Ianni und Reuss-Ianni (1972) beschriebenen „Lupollo Familie“ und bedingt wohl auch bei den von Hobbs (2001) beschriebenen „family 
firms“ mit ihrer gewaltbasierten Vormachtstellung in traditionellen Arbeitervier-
teln. 

Die Verbindung von Familie und Kriminalität erscheint in einem anderen Licht, 
wenn man sie aus der Warte einer Unterscheidung funktionell unterschiedlicher Zu-
sammenschlüsse von Kriminellen betrachtet. Im vorliegenden Zusammenhang be-
sonders wichtig ist die Unterscheidung einerseits von unternehmerischen Netzwer-
ken, die auf die profitorientierte Begehung von Straftaten ausgerichtet sind, und as-
soziativen Netzwerken andererseits, bei denen persönliche Beziehungen im Vorder-
grund stehen und die Verbindung primär sozialen Zwecken dient, wie etwa der För-
derung gegenseitigen Vertrauens (Ianni, 1975: 293-307). Beide Arten von Netzwer-
ken bestehen per definitionem überwiegend oder ausschließlich aus Kriminellen 
und beide Netzwerke können sich mehr oder weniger weitgehend überschneiden. 
Allerdings handelt es sich, zumindest analytisch, um separate Einheiten, die durch 
unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Funktionsmechanismen und unter-
schiedliche Dynamiken geprägt sind. Zum Beispiel können sich unternehmerische 
und assoziative Netzwerke, selbst wenn sie sich vollständig überschneiden, sich also 
aus denselben Personen zusammensetzen, grundlegend danach unterscheiden, wer 
welche Positionen einnimmt und wie die Beziehungen untereinander ausgestaltet 
sind. Wer also etwa in dem einen Netzwerk eine zentrale Stellung einnimmt, kann 
in dem anderen Netzwerk durchaus eine bloß nachrangige Rolle spielen (Morselli, 
2009). 

Das Verhältnis von assoziativen und unternehmerischen Netzwerken wird in der 
Literatur unterschiedlich dargestellt. Nach einer Sichtweise geht es um unterschied-
liche Entwicklungsstufen, wobei sich unternehmerische Netzwerke aus assoziativen 
Netzwerken entwickeln bzw. assoziative Netzwerke sich in unternehmerische Netz-
werke umwandeln sollen (Ianni, 1975: 311; siehe auch Densley, 2012: 47). Nach ei-
ner anderen Sichtweise existieren beide Arten von Netzwerken nebeneinander, 
etwa in dem Sinne, dass assoziative Netzwerke in vielfältiger Weise den Hinter-
grund für illegale Unternehmen und illegale Geschäftsbeziehungen bilden (Adler, 
1985; Anderson, 1979; Haller, 1992). In letzterem Sinne erfüllen Familien ähnliche 
Funktionen in einem kriminellen Kontext wie Rockergruppen, mafiaartige Vereini-
gungen oder Freundschaftsnetzwerke, indem sie soziale Bindungen zwischen Kri-
minellen schaffen und verstärken, Kommunikation erleichtern, gegenseitige Hilfe 
befördern und einen Verhaltenskodex bereitstellen, durch den Berechenbarkeit und 
Sicherheit in einem chaotischen und risikoreichen Umfeld erhöht werden (von 
Lampe, 2016b: 23). 
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5. „Clans“ und Kriminalität 

Die bisherige Diskussion um „Clankriminalität“ und – wesentlich fundierter – die in-
ternationale Literatur zu familienbasierten kriminellen Strukturen zeigen verschie-dene Möglichkeiten auf, wie der Zusammenhang von „Clans“ und Kriminalität aus-
sehen könnte. Mehr aber auch nicht. Genauere Aussagen ließen sich nur auf der 
Grundlage systematischer empirischer Forschung treffen. 

Was zum gegenwärtigen Zeitpunkt möglich erscheint, ist der Diskussion etwas kla-
rere Konturen zu geben, indem man die unterschiedlichen Beobachtungen und In-
terpretationen des Nexus von „Clans“ und Kriminalität systematisiert und schließ-
lich in bestimmten Szenarien zusammenfasst, die dann in Einzelfallbetrachtungen 
jeweils im Hinblick auf ihre empirische und theoretische Schlüssigkeit näher unter-
sucht werden könnten.   

5.1 „Clans“ als kriminelle Organisationen Das gängige Vorstellungsbild von „Clankriminalität“ beruht auf der Annahme, dass einige, wenn nicht gar alle Straftaten, die von „Clan-Mitgliedern“ begangen werden, dem jeweiligen „Clan“ zuzuschreiben sind. In seiner ausgeprägtesten Form führt 
diese Sichtweise zu einer Gleichsetzung von familiären und kriminellen Strukturen. 
Die Journalisten Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer zum Beispiel, die führenden Beobachter des „Clan“-Milieus für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, die ausgie-
bigen Zugang zu polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Erkenntnissen zu haben scheinen, sprechen von „Clans“ als „hochprofitablen kriminellen Unternehmen, mit 
jährlichen Umsätzen im geschätzten mittleren zweistelligen Millionenbereich“ 
(Heise & Meyer-Heuer, 2020: 42). Ähnlich formuliert es Ralf Ghadban, der „Clans“ 
als eine Form profitorientierter krimineller Organisationen betrachtet (Ghadban, 
2018: 12, 159, 262).  

5.1.1. Die Haltung von „Clanangehörigen“ zu Kriminalität als Maßstab Es ist jedoch nicht auf Anhieb klar, was die Gleichsetzung von „Clans“ mit kriminel-
len Organisationen in praktischer Hinsicht bedeuten soll. Problematisch ist zu-
nächst, dass familiäre Strukturen und kriminelle Strukturen sich nur teilweise über-
schneiden. Zum einen werden „Clan“-Taten nicht unbedingt nur von „Mitgliedern“ eines bestimmten „Clans“ begangen. In manchen Fällen erstreckt sich die Beteili-gung auf „Mitglieder“ unterschiedlicher „Clans“ (Heise & Meyer-Heuer, 2020: 37) 
und in manchen Fällen wirken Personen mit, die weder durch Verwandtschaft noch durch Heirat mit einem „Clan“ verbunden sind, sondern auf anderer Grundlage lang-fristige Beziehungen zum „Clan“ bzw. zu einzelnen „Mitgliedern“ unterhalten (Kam-
stra, 2014: 23; siehe auch Heise & Meyer-Heuer, 2020: 24). Zum anderen ist zu be-
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denken, worauf in der Debatte um „Clankriminalität“ auch gebetsmühlenartig hin-gewiesen wird, dass nicht alle „Clanmitglieder“ kriminell sind. Ghadban zum Bei-
spiel beeilt sich klarzustellen, dass das Etikett der kriminellen Organisation nicht bedeute, „dass alle Clanmitglieder aktiv an Straftaten beteiligt sind“. Allerdings, so fügt er sogleich hinzu, „durch ihr Schweigen und wegen ihrer Mitwisserschaft sind sie Komplizen“ (Ghadban, 2018: 159). 
Während Ghadban auf eine kritische Masse von „Clanmitgliedern“ abstellt, die die 
kriminellen Aktivitäten in ihrer Mitte zumindest stillschweigend hinnehmen, knüp-
fen Heise und Meyer-Heuer bei der Gleichsetzung von „Clan“ und krimineller Orga-nisation daran an, wie sich die Oberen des „Clans“ verhalten. Am Beispiel eines Ju-
welenraubs versuchen Heise und Meyer-Heuer aufzuzeigen, wie Straftaten von 
oben abgesegnet und dirigiert werden und wie kriminelle Erträge mit dem Famili-enoberhaupt geteilt werden müssen: „Egal was passiert, der Chef des Clans kassiert immer mit“ (Heise & Meyer-Heuer, 2020: 36). Beide Argumentationslinien laufen darauf hinaus, dass die von „Clanmitgliedern“ begangenen Straftaten dem „Clan“ zu-gerechnet werden können, sofern der „Clan“, vermittelt durch die Mehrheit der „Mit-glieder“ oder durch die Familienoberhäupter, diese mehr oder weniger explizit gut-
heißt. 

5.1.2. Kollektives Handeln von „Clanangehörigen“ als Maßstab 

An anderer Stelle in ihrem Buch beziehen sich Heise und Meyer-Heuer auf die von 
Familien geleistete logistische Unterstützung von kriminellen Aktivitäten, zum Bei-
spiel in Form der Bereitstellung von konspirativen Wohnungen (Heise & Meyer-
Heuer, 2020: 129). Darüber hinaus sehen sie aber auch eine arbeitsteilige Begehung von Straftaten innerhalb des „Clans“: „Die Söhne brechen ein, die Frauen verstecken die Beute, die Brüder 

waschen das schmutzige Vermögen und das Oberhaupt trifft die strate-gischen Entscheidungen.“ (Heise & Meyer-Heuer, 2020: 105) Aus diesem Blickwinkel spielen die „Clans“ eine wesentlich unmittelbarere Rolle bei 
der Organisation und Koordinierung krimineller Aktivitäten als lediglich die Zur-
schaustellung eines gewissen Wohlwollens von der Seitenlinie. Noch von einer ganz anderen Perspektive wird der Nexus von „Clan“ und Krimina-
lität angesprochen, wenn auf die Stellung der Familie in der arabischen bzw. islami-schen Kultur Bezug genommen wird. Ghadban wendet sich dagegen, einzelne „Clan-mitglieder“ losgelöst von der Familie als eigenständige Akteure zu betrachten: „Die Großfamilie diente als feste Grundlage für die spätere Parallelge-

sellschaft und die Clankriminalität. Es geht im Grunde genommen um 
zwei unterschiedliche Zivilisationsmodelle: das westliche Modell, das 
auf dem autonomen, mündigen Individuum beruht, und das islamische 
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Modell, das auf der Gruppe – sei es die Großfamilie oder der Mega-
stamm der Muslime, die Umma – basiert und die Autonomie und Mün-digkeit des Individuums einschränkt.“ (Ghadban, 2018: 13) 

Heise und Meyer-Heuer fügen hinzu, dass dieses kollektivistische Element der Kul-
tur auch bei der Verwendung krimineller Erträge zur Geltung komme: „Viele Clans funktionieren nach dem Motto: Was meinem Bruder ge-

hört, gehört auch mir. In der Logik der Parallelgesellschaft verfügt das 
Individuum nicht immer über Eigentum. In manchen Fällen gibt es stattdessen einen großen Gemeinschaftsbesitz.“ (Heise & Meyer-Heuer, 
2020: 106) 

Zum Beleg für diesen kollektivistischen Mechanismus der Beuteverwertung berufen 
sich Heise und Meyer-Heuer auf ihre polizeilichen Quellen: „Ermittler beobachten häufig, dass ein Clan-Mitglied durch kriminelle 

Geschäfte eigentlich im Geld schwimmen müsste, es aber nicht tut. Da-gegen bricht an anderer Stelle des Clans der Wohlstand aus.“ (Heise & 
Meyer-Heuer, 2020: 106-107) 

Vor diesem Hintergrund wäre es eine westliche Sichtweise, die profitorientierten Straftaten einzelner „Clanmitglieder“ als individuelle Vorhaben einzuordnen, die keinerlei Bezug zum „Clan“ aufweisen. Dieser Sichtweise ließe sich eine Interpreta-
tion entgegensetzen, die sich an der Literatur zu arabischen Familienunternehmen 
orientiert. Diese Literatur betont die zentrale Stellung von Familien und Familien-
unternehmen in der Organisation von Gesellschaft und Wirtschaft im Nahen Osten 
und deren Einbettung in eine kollektivistische Kultur (Samara, 2021: 3). Das bedeu-
tet zum einen, dass individuelles Verhalten im positiven wie negativen Sinne Aus-
wirkungen auf die kollektiven Interessen und den Status der Familie hat. Zum ande-
ren leitet sich daraus eine Verpflichtung der einzelnen Familienmitglieder ab, den 
Fortbestand der Familie zu sichern und deren Position in der Gesellschaft zu stärken 
(Krueger, Bogers, Labaki & Basco, 2021: 3). Dies soll auch für Familienunternehmen 
gelten. Es wird angenommen, dass ihr Daseinszweck darin besteht, die Familie ma-
teriell und ideell zu unterstützen (Krueger u.a., 2021: 3; Palaiologos, 2017: 34). „Non-economic goals represent family centric priorities such as sus-

taining transgenerational succession, providing employment to family 
members, maintaining family harmony and functionality, and increas-ing family influence and control over decision making.”1 (Samara, 2021: 
6) 

 
1  Übersetzung: Nicht-ökonomische Ziele umfassen auf die Familie bezogene Prioritäten wie die Sicherstellung 

generationenübergreifender Nachfolge, die Bereitstellung von Beschäftigung für Familienmitglieder, Auf-
rechterhaltung familiärer Harmonie und Funktionsfähigkeit sowie wachsender familiärer Einfluss auf und 
Kontrolle von Entscheidungsprozessen. 
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Diese nicht-ökonomischen Ziele von Familienunternehmen, so die Annahme, haben 
Vorrang vor rein betriebswirtschaftlichen Überlegungen. Vielmehr soll die Familie 
als soziale Einheit, vermittelt durch die Oberhäupter der Familie, in der Lage sein, 
ihren Willen gegenüber den von Familienmitgliedern geführten Unternehmen 
durchzusetzen (Lalonde, 2013; Palaiologos, 2017). 

Es gibt vereinzelte Hinweise aus strafrechtlichen Ermittlungen, die als Beleg dafür herangezogen werden könnten, dass tatsächlich von „Clanmitgliedern“ verübte 
Straftaten einer solchen familiären und kollektiven Logik folgen. Das hieße dann, 
dass diese Straftaten nach Art eines Familienunternehmens koordiniert und organi-
siert werden bzw. einzelne kriminelle Unternehmungen in ein System familiärer 
Kontrolle und Solidarität integriert sind. Beispielsweise gibt es Anhaltspunkte da-
für, dass illegale Profite von Familienmitgliedern gewaschen werden, die selbst 
nicht in die zugrundeliegenden Taten involviert sind, und dass kriminelle Erträge 
innerhalb des größeren Familienverbands geteilt werden oder auch einem gemein-
samen Finanzmanagement unterliegen (vgl. Dienstbühl, 2021: 69; Heise & Meyer-
Heuer, 2020: 107, 169-170, 180). Im Fall des erwähnten Juwelenraubs soll die Tat vom „Clan-Oberhaupt“ organisiert und von dessen Sohn und anderen „Clanmitgliedern“ zusammen mit einem Mann, der sich rund 20 Jahre „im Dunstkreis“ des „Clans“ aufgehalten habe (Heise & Meyer-
Heuer, 2020: 24), ausgeführt worden sein. Unmittelbar im Anschluss an die Tataus-führung meldete sich der Sohn bei seinem Vater und übergab die Beute. Der „Clan-Boss“, so heißt es, veräußerte in der Folgezeit die Beute und behielt davon die Hälfte 
für sich selbst (Heise & Meyer-Heuer, 2020: 31-36). Dabei bleibt unklar, inwieweit er das Geld zu seinem eigenen Vorteil verwendete, oder zugunsten seines „Clans“. Im Fall eines anderen „Clans“ wurden Finanzuntersuchungen durch die Ausplünde-
rung von Bankschließfächern einer Sparkasse ausgelöst, wobei eine Beute von rund 
10 Millionen Euro angefallen sein soll. DNA-Spuren eines von zwölf Söhnen des „Clan-Bosses“ wurden am Tatort gesichert und Telekommunikationsüberwachung 
ergab darüber hinaus, dass ein weiterer Sohn relativ kurz nach der Tat damit begon-
nen hatte, im Internet nach Investitionsmöglichkeiten im Immobilienbereich zu su-
chen. Dies führte schließlich zur Sicherstellung von 77 Immobilien in Großraum Berlin, die von in Deutschland und im Libanon ansässigen „Clanmitgliedern“ erwor-
ben worden waren, obwohl diese nicht über ein legales Einkommen in der erforder-
lichen Höhe verfügten. Die von Ermittlern und Journalisten geteilte Einschätzung ist, dass der „Clan“ über Strohleute die kriminellen Profite aus verschiedenen Vorhaben 
im Libanon gewaschen hatte, um sie dann zurück nach Deutschland zu transferieren 
und in Immobilien anzulegen (Althammer & Sundermeyer, 2019; Heise & Meyer-
Heuer, 2020: 166-181). 

Abgesehen von der Begehung profitorientierter Straftaten und dem Waschen der 
kriminellen Erträge können möglicherweise auch Gewalttaten unter bestimmten Voraussetzungen einzelnen „Clans“ als sozialen Gebilden zugeordnet werden. Zu-
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mindest in einigen „Tumultlagen“ und auch in länger andauernden Konflikten zwi-schen „Clans“ oder mit anderen Gruppierungen scheint es so, als ob Straftaten kol-lektiv bzw. für den „Clan“ und im Interesse des „Clans“ begangen werden. Dies ist 
vielleicht am naheliegendsten bei externen Konflikten, bei denen Familienober-
häupter zunächst versuchen, die Angelegenheit friedlich beizulegen. Schon hier 
kann es zu Straftaten kommen, wenn nämlich die unmittelbaren Konfliktparteien 
durch Gewalt oder die Androhung von Gewalt dazu gebracht werden, sich an der 
Konfliktlösung zu beteiligen (Rohe & Jaraba, 2015: 163). Wenn es dann gleichwohl 
nicht zu einer einvernehmlichen Beilegung des Konflikts kommt, ist denkbar, dass ein „Clan“ versucht, die eigenen Interessen mit Gewalt durchzusetzen (Heise & 
Meyer-Heuer, 2020: 54-55). 

In derartigen Situationen erscheint die Gewaltanwendung eine Form kollektiven Handelns zu sein, der sich jedenfalls die männlichen „Clanmitglieder“ nicht ohne 
Weiteres entziehen können. Khalil O. beschreibt die Verpflichtungen im Fall einer 
Konfrontation zwischen Familien wie folgt: „Im Familienchat ploppen dann Nachrichten auf wie: ‚Schlägerei! Los, kommt alle!‘ – und so ein Aufruf ist verbindlich. Wenn ich in eine Situa-

tion gerate, in der meine Familie gegen eine andere steht, dann erwar-
ten meine Leute, dass ich mitkämpfe und sie verteidige, sonst würde ich als Verräter dastehen.“ (O. & Kensche, 2020: 258) 

Ähnlich wird die familiäre Logik der Gewaltanwendung von der Journalistin Beate 
Krafft-Schöning beschrieben, die engen Kontakt zu verschiedenen Mitgliedern eines „Clans“ in Bremen unterhalten hat, darunter zu einem jungen Mann, den sie „Amin“ 
nennt: „Da draußen, wo sich Amins Leben seit seinem sechsten Lebensjahr 

hauptsächlich abspielt, sind Vater und Mutter weit weg, dafür jedoch 
der eine oder andere Bruder näher dran. Einer dieser Brüder ist dann 
auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass Amins Leben so abläuft, 
wie es letztlich abläuft – nämlich kriminell geprägt. Immer wieder zieht dieser ihn in ‚Sachen‘ rein, wird er später dazu sagen. Und nicht nur die-
ser Bruder wird für Amin zum Problem. Auch andere Familienmitglie-
der rufen ihn immer wieder an, wenn es Schwierigkeiten gibt – um ein-mal nur einen Teil des Strafregisters ins Auge zu nehmen. ‚Da musst du hin, da kannst du nicht einfach wegbleiben‘, lautet seine Erklärung für 
etliche ihm zur Last gelegte Straftaten. Es ist stets der gleiche Ablauf: ‚Amin, komm, du musst helfen‘ – Schlägerei/Auseinandersetzung – Ge-
richtsverfahren – Strafe. Selbst als Amin schon die dritte Bewährung 
aufgebrummt bekommt, also beim nächsten Mal definitiv ins Gefängnis 
muss, rufen die Brüder und Cousins noch an, wohl wissend, dass das 
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nächste Mal sein letztes Mal sein wird. Und so kommt es schließlich ir-gendwann dazu: Amin muss eine Haftstrafe tatsächlich verbüßen.“ 
(Krafft-Schöning, 2013: 147-148) 

Der Fall von Amin scheint anschaulich zu belegen, dass die Pflicht von „Clanmitglie-dern“ zur gegenseitigen Hilfe und Unterstützung sich auch auf die Begehung von 
Straftaten erstreckt. Dabei ist allerdings wichtig zu betonen, dass, soweit ersichtlich, Amin nur von „Clanmitgliedern“ der eigenen Generation in die Pflicht genommen 
wird und seine Eltern den kriminellen Verstrickungen eher distanziert gegenüber-
zustehen scheinen. Überhaupt sieht Krafft-Schöning, worauf noch einzugehen sein wird, eher nur eine flüchtige Verbindung zwischen „Clan“ und Kriminalität. Desun-geachtet erscheint es zumindest plausibel anzunehmen, dass ein „Clan“ als soziales 
Gebilde die kriminellen Aktivitäten seiner Angehörigen in einem gewissen Rahmen 
für sich vereinnahmen kann. Dies käme insbesondere dann in Betracht, wenn diese kriminellen Aktivitäten eine wichtige Einkommensquelle für den „Clan“ darstellen 
und kriminelle Profite im Rahmen der familieninternen Einkommensverteilung ge-
waschen werden, oder, im Falle von Gewalttaten, Straftaten unmittelbar dazu die-
nen, die Ehre und die Interessen der Familie zu verteidigen. Insofern steht dann 
auch die Frage im Raum, inwieweit, wie es das Landeskriminalamt Nordrhein-West-falen (2020: 20) formuliert, das Verhalten von „Clanmitgliedern“ tatsächlich durch eine „Missachtung der deutschen Werte- und Rechtsordnung“ beeinflusst wird. 
Andererseits ist zu bedenken, dass es ein zentrales Anliegen arabischer Großfami-
lien, und damit auch arabischer Familienunternehmen, sein soll, den guten Ruf zu 
wahren (Palaiologos, 2017: 28). Dieser gute Ruf dürfte auf dem Spiel stehen, wenn ein „Clan“ mit Kriminalität in Verbindung gebracht wird (vgl. Jaraba, 2021: 8). Dazu 
passt ein von Krafft-Schöning beschriebener familieninterner Konflikt um die Grün-
dung eines Ablegers des Mongols-Rockerclubs in Bremen. Sie beschreibt das Vorha-
ben als Versuch der kriminell aktiven Mitglieder, ihre Stellung im Drogenhandel und Rotlichtsektor der Stadt zu festigen, während die Mehrheit des „Clans“ kein Inte-
resse daran gehabt habe, in diese Angelegenheit mithineingezogen zu werden 
(Krafft-Schöning, 2013: 93). 

5.2 Lose Verbindung zwischen „Clans“ und Kriminalität Die Gleichsetzung von „Clans“ und kriminellen Organisationen stößt in der Diskus-sion um „Clankriminalität“ zunehmend auf Ablehnung. Dabei geht es zunächst um 
eine graduelle Abstufung. Während die kriminellen Verstrickungen einzelner „Clan-mitglieder“ nicht in Abrede gestellt werden, wird betont, dass es sich nur um eine kleine Minderheit handele, die nicht repräsentativ sei für den jeweiligen „Clan“ ins-
gesamt. 
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„Wenn Angehörige der Familien kriminell werden, so findet das in der 
Regel innerhalb der Kernfamilie (nicht: Großfamilie) oder unabhängig von Familienstrukturen statt.“ (Jaraba, 2021: 7) 

Weitergehend wird argumentiert, dass zwischen den wenigen kriminell orientier-ten „Clanmitgliedern“ einerseits und dem „Clan“ als Ganzes andererseits ein antago-
nistisches Verhältnis bestehe. In diesem Sinne interpretiert die Journalistin Beate 
Krafft-Schöning das Innenleben des von ihr untersuchten Bremer „Clans“: „Was die Familie angeht, so haben wir es hier mit zwei Lagern zu tun. Die einen, ‚die Guten‘, gehen arbeiten und wollen ein normales Leben führen, und die ‚Bösen‘, die immer wieder kriminell auffallen. Interes-

sant an dieser Stelle ist, dass es einzelne Familien gibt, in denen Teile 
kriminell aktiv sind und andere nicht. Das führt innerhalb der Familien 
immer wieder zu großen Spannungen, weil das kriminelle Familienmit-
glied zum einen verachtet wird, aber man es aus Gründen der Bluts-
bande auch nicht wirklich fallen lässt. Sind nun mehrere Mitglieder ei-
ner Familie kriminell aktiv, erhöht das den Druck auf die Gemeinschaft immens.“ (Krafft-Schöning, 2013: 109) 

Krafft-Schöning fügt hinzu, dass die in der Öffentlichkeit als „Clan-Bosse“ wahrge-
nommenen Personen innerhalb der Familie wegen ihrer kriminellen Aktivitäten ganz am Rande stehen können. Bezogen auf den Miri „Clan“ in Bremen erklärt sie: „Innerhalb des Gesamtfamilienbundes Miri in Bremen stehen die krimi-

nellen Miris, von denen hier berichtet wird, ganz unten auf der Leiter 
der Anerkennung. Man trifft sich zwar anlässlich von Hochzeiten oder 
Beerdigungen, aber die Rechtschaffenden verachten die Kriminellen zutiefst.“ (Krafft-Schöning, 2013: 128-129) 

Zu einer ganz ähnlichen Einschätzung gelangt Mahmoud Jaraba auf der Grundlage 
seiner Feldforschung in Berlin und anderen Teilen Deutschlands: „Die Mehrheit der Familienangehörigen ist weder kriminell, noch un-

terstützt oder verschleiert sie die Kriminalität von kriminellen Famili-
enmitgliedern. Im Gegenteil: Dutzende Interviews mit Familienober-
häuptern und Mitgliedern haben gezeigt, dass Familienangehörige 
scharfe Kritik an den kriminellen Familienangehörigen formulieren 
und auch vom Staat fordern, konsequent gegen diese Personen vorzu-gehen (…).“ (Jaraba, 2021: 7) 

Aus dieser Perspektive kann sich das ganze Vorstellungsbild von „Clankriminalität“ 
als Fiktion ohne empirische Grundlage darstellen. Ahmad Omeirat, für die Grünen Mitglied des Rats der Stadt Essen und Angehöriger eines polizeibekannten „Clans“, 
erklärte zum Beispiel: 
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„‘Clan-Kriminalität‘ ist ein Konstrukt, das von der Phantasie ausgeht, 
die Straftaten würden durch die Familie, von den eigenen Brüdern, mo-
tiviert durch die Mutter, angestiftet durch den Vater, lobend durch den 
Onkel und wahrscheinlich abgesegnet durch den Großvater, verübt. So-
was gibt es in meiner Familie – damit meine ich Mutter, Vater, Bruder, 
Schwester, eigene Kinder – nicht.“ (zit. in Boettner & Schweitzer, 2020: 
354) 

Noch kritischer sehen andere die Beschäftigung von Polizei, Politik und Medien mit „Clankriminalität“ als „hegemonialen Diskurs“ (Brauer, Dangelmaier & Hunold, 2020: 186) und es werden „eine Stigmatisierung ganzer Bevölkerungsgruppen“ 
(Feltes & Rauls, 2020: 372-373) und „intersektionale rassistische und klassistische Zuschreibungen“ (Liebscher, 2020: 539) beklagt. 

Diese Haltung wiederum sieht sich dem Vorwurf der Naivität bzw. Realitätsferne 
ausgesetzt (Ghadban, 2018: 207-209, 251, 275; Krafft-Schöning, 2013: 268; Wendt, 2021a: 195), auch aus den Reihen der „Clans“ selbst: „Die selbst ernannten Experten, die in den Talkshows sitzen, regen 

mich echt auf. Es gibt welche, die sagen, dass das Wort Clan-Kriminali-
tät rassistisch ist und man deswegen nicht darüber sprechen darf. Die 
verniedlichen das Problem und sagen, die Clans sind gar nicht so 
schlimm. Ich würde sagen: Doch, sind sie. Und sie sind selbst schuld da-ran, dass sie im Fokus von Polizei, Politik und Presse stehen.“ (O. & Ken-
sche, 2020, 20) 

In diesem Zusammenhang erscheint es notwendig darauf hinzuweisen, dass die zum 
Teil sehr weit auseinanderliegenden Einschätzungen des Zusammenhangs von „Clans“ und Kriminalität möglicherweise davon abhängen, auf welchen „Clan“ und auf welche Zweige eines „Clans“ sie sich konkret beziehen. Zum Beispiel scheinen 
diejenigen, die eine enge Verbindung zwischen Familienstrukturen und kriminellen 
Aktivitäten konstatieren, eher die Situation in Berlin im Blick zu haben, während 
diejenigen, die von einem nur losen Zusammenhang ausgehen, eher die Situation in 
Bremen oder im Ruhrgebiet betrachten. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Debatte nicht auf zwei konträre Positionen reduziert werden kann. Das Verhältnis von „Clans“ und Kriminalität ist wohl kom-plexer und kann nicht hinreichend mit der Frage erfasst werden, ob einzelne „Clans“ 
als soziale Gebilde direkt mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen oder 
nicht.  
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5.3 Kriminelle Strukturen eingebettet in familiäre Strukturen 

Zwischen den beschriebenen Extrempositionen – der Gleichsetzung von „Clans“ mit 
kriminellen Organisationen einerseits und der Gegenüberstellung von gesetzes-treuen „Clans“ und einzelnen familienintern marginalisierten kriminellen Angehö-
rigen andererseits – lässt sich noch eine weitere Position in der Debatte um „Clan-kriminalität“ ausmachen. Danach haben die „Clans“ als soziale Gebilde durchaus 
eine wichtige, wenngleich nur nachgeordnete und eher nur passive Funktion bezo-gen auf die von „Clanmitgliedern“ begangenen Straftaten. Das Verhältnis von „Clans“ 
und Kriminalität stellt sich hier als Einbettung krimineller Strukturen in familiäre 
Strukturen dar. Dies bedeutet, dass kriminelle Netzwerke, bestehend aus Familien-angehörigen aber durchaus auch aus anderen Personen, für sich und vom „Clan“ ab-grenzbar existieren, gleichzeitig aber nicht vollkommen losgelöst vom „Clan“ in Er-
scheinung treten. So kann sich die familieninterne Hierarchie in den Beziehungs-
mustern innerhalb des kriminellen Netzwerks widerspiegeln (Kamstra, 2014: 23; 
Zigmann, 2015: 754), was es schwierig machen kann, beide Strukturen analytisch 
auseinanderzuhalten. 

Die Mitglieder des in familiäre Strukturen eingebetteten kriminellen Netzwerks können in unterschiedlicher Weise von ihrer Nähe zum „Clan“ profitieren. Beispiels-weise kann wohl davon ausgegangen werden, dass auch kriminelle „Clanmitglieder“ 
den Schutz genießen, den der „Clan“ seinen Angehörigen gegenüber Bedrohungen von außen gewährt. Dies zeigt sich etwa dann, wenn „Clanmitglieder“ sich weigern, 
gegenüber den Strafverfolgungsbehörden Aussagen zu machen oder in sonstiger 
Form strafrechtliche Ermittlungen zu unterstützen (Wendt, 2021b: 265; Zigmann, 
2015: 754). Die familiäre Unterstützung kann aber auch soweit gehen, dass Ermitt-
lungen aktiv behindert werden, zum Beispiel durch die Einschüchterung von Zeugen oder die (versuchte) Befreiung festgenommener „Clanmitglieder“ (Kamstra, 2014: 
23; Wendt, 2021a: 197). Dieser Mechanismus familiärer Solidarität, so Rohe und 
Jaraba (2015: 65-66), kann durch wirtschaftliche Abhängigkeiten verstärkt werden, 
insbesondere wenn kriminell aktive Mitglieder Arbeitsplätze und finanzielle Unter-
stützung bereitstellen. So erscheint die Familie auch als ein geschützter sozialer 
Raum, in dem kriminell nutzbare Informationen ausgetauscht und kriminell nutz-
bare Kontakte geknüpft werden können. Beispielsweise beschreibt Khalil O. ver-
schiedene Situationen, in denen sich für ihn auf Familienfesten oder über familiäre 
Beziehungen neue Bezugsquellen für Drogen erschlossen (O. & Kensche, 2020: 70, 
103, 144, 171, 185-186). Seine eigene Familie und die seiner Frau „zusammen erga-
ben ein riesiges Netzwerk. Irgendwer kannte immer irgendwen, der irgendwas klar-machen konnte, und Tipps und Tricks sprachen sich sofort rum“ (O. & Kensche, 
2020: 163). Nach außen sind kriminelle „Clanmitglieder“ wohl auch in der Lage, das ‚kollektive Einschüchterungskapital‘ (Vesterhav & Korsell, 2016: 5) des „Clans“ für ihre Zwecke 
einzusetzen, selbst wenn sie familienintern eher am Rand stehen. Das Einschüchte-
rungskapital ergibt sich einerseits aus der nach außen erkennbaren Zugehörigkeit 
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zu einem „Clan“ und andererseits aus der Reputation des „Clans“ als zahlenmäßig 
starke Einheit, die bereit und in der Lage ist, ihre Interessen notfalls mit Gewalt 
durchzusetzen (vgl. Henninger, 2002: 721). So wird beispielsweise darüber berich-tet, dass die Zugehörigkeit zu einem „Clan“ eine abschreckende Wirkung gegenüber 
Angriffen im kriminellen Milieu entfaltet und auch aktiv eingesetzt werden kann, um 
Konkurrenten in illegalen Märkten oder Opfer von Schutzgelderpressungen unter 
Kontrolle zu bringen (Heise & Meyer-Heuer: 2020: 23, 30, 83; Kamstra, 2014: 23; 
Wendt, 2021a: 198). 
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6. Zusammenfassende Würdigung: Die Rolle von „Clans“ bezüglich der 
von „Clanmitgliedern“ begangenen Straftaten - vier Szenarien 

Der wenigen bisher durchgeführten Feldforschung, dem investigativen Journalis-
mus und der Aufklärungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden sind wichtige Ein-sichten und Erkenntnisse zum Thema „Clankriminalität“ zu verdanken. Gleichwohl 
sieht man sich bei dem Bemühen, die unter diesen Begriff gefassten Erscheinungen 
zu beschreiben und zu verstehen, mit vielfältigen Unsicherheiten und Widersprüch-
lichkeiten konfrontiert. Bereits der zentrale empirische Bezugspunkt der Debatte, die Existenz von „Clans“ als zusammenhängenden sozialen Gebilden, steht in Frage. 
Betrachtet man „Clans“ zunächst losgelöst von Kriminalität, zeigt sich allerdings re-
lativ deutlich, dass sie durchaus eine gewisse Kohärenz und Handlungsfähigkeit auf-weisen, insbesondere in Konfliktsituationen zwischen „Clans“. Hier treten einzelne 
Personen für und im Interesse größerer Familienverbände auf und schließen Ver-
einbarungen zur Konfliktbeilegung, die für die Mitglieder der beteiligten Familien 
bindend sind. Ebenso kann es vorkommen, dass interfamiliäre Konflikte, bei denen 
eine friedliche Regelung scheitert, von den Konfliktparteien unter Einsatz kollekti-
ver Gewalt ausgetragen werden. In einem im engeren Sinne kriminellen Kontext tritt demgegenüber der „Clan“ als Organisationseinheit wohl eher nur in verwässer-
ter Form in Erscheinung. Das liegt zum einen daran, dass es innerhalb größerer Fa-
milienverbände eine Aufspaltung in kriminelle und nicht-kriminelle Elemente gibt 
und die kriminellen Elemente nicht unbedingt diejenigen sind, die in der familienin-
ternen Hierarchie auf oberster Stufe stehen. Eine enge Verzahnung von familiären 
und kriminellen Strukturen ist wohl am ehesten auf der Ebene einzelner Kernfami-lien innerhalb eines „Clans“ gegeben. Zum anderen scheinen die kriminellen Ele-
mente in kriminelle Netzwerke eingebunden zu sein, die die Grenzen einzelner „Clans“ transzendieren. Mit anderen Worten, diese kriminellen Netzwerke können 
Mitglieder unterschiedlicher Familienverbände umfassen und beziehen mitunter auch solche Personen ein, die weder durch Geburt noch Heirat irgendeinem „Clan“ 
angehören. Es ist demnach aus unterschiedlichen Gründen problematisch, eine der „Clankriminalität“ zugerechnete kriminelle Struktur einem bestimmten „Clan“ zu-zuordnen. Überhaupt kann sich das Verhältnis von „Clans“ und Kriminalität ganz 
unterschiedlich darstellen. Es ist wichtig, sich die Vielfalt der möglichen Konstella-
tionen bewusst zu machen, um Fehleinschätzungen zu vermeiden und zu einer hin-
reichend differenzierten, den Gegebenheiten des Einzelfalls angemessenen Beurtei-
lung zu kommen. 
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Abbildung 1: Mögliche Verbindungen zwischen „Clans“ und Kriminalität 

 

Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Zusammenhänge erscheint es zweckmä-
ßig, auf eine grafische Darstellung (Abbildung 1) zurückzugreifen. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht der „Clan“ als soziales Gebilde, der entweder direkt oder in-
direkt in kriminelle Aktivitäten verstrickt sein kann. Eine direkte Verstrickung ergibt sich dann, wenn der „Clan“ als soziale Organisationseinheit Straftaten begeht, 
etwa wenn die Ehre der Familie unter Einsatz von kollektiv ausgeübter Gewalt ver-teidigt wird. Indirekt ist ein „Clan“ in kriminelle Aktivitäten verstrickt, wenn ein-zelne seiner „Mitglieder“ sowie ggf. andere, ‚assoziierte‘ Personen Straftaten bege-
hen. Auch wenn die Familienoberhäupter und die Mehrheit der Familienangehöri-gen diese Straftaten ablehnen, kommt dennoch ein Bezug zum „Clan“ in Betracht. Zum einen ist denkbar, dass die kriminellen „Clanmitglieder“ auf Ressourcen des „Clans“ zurückgreifen, beispielsweise Einschüchterungskapital, das sich aus der Re-putation des „Clans“ ableitet und unter anderem bei der Begehung von Schutzgeld-erpressungen eingesetzt werden könnte. Zum anderen kann der „Clan“ von den Straftaten seiner „Mitglieder“ profitieren, nicht zuletzt, wenn kriminelle Erträge mit dem „Clan“ geteilt werden. Hieraus können sich wiederum Situationen ergeben, in denen der „Clan“ als soziale Einheit in Form von Geldwäschehandlungen selbst Straftaten begeht. Hinzu kommt, dass der „Clan“ den kriminellen Aktivitäten seiner „Mitglieder“ wohl auch normative Grenzen setzen kann, sei es auf kulturell-religiö-
ser Grundlage oder aus pragmatischen Gründen zum Schutz familiärer Interessen. Auch insofern ergibt sich ein Bezug zwischen „Clan“ und Kriminalität, wenngleich 
mit umgekehrten Vorzeichen. 

Welche Konstellationen im Einzelnen möglich erscheinen, soll mit Hilfe von vier Sze-
narien grob skizziert werden. Diese Szenarien sind, im Anschluss an eine frühere 
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Abhandlung zum Zusammenhang von Rockergruppen und Kriminalität, in erster Li-
nie als heuristische Hilfsmittel zu verstehen und nicht als ein Klassifikationsschema 
für die Einordnung dokumentierter Fälle (von Lampe & Blokland, 2020: 549). 

Das erste Szenario ist durch die Integration von Familienstrukturen und kriminellen 
Strukturen gekennzeichnet. Der Familienverband setzt hier seine Ressourcen un-
mittelbar für die Begehung von Straftaten ein. Davon wird auszugehen sein, wenn die Straftaten von den „Familienoberhäuptern“ bzw. kollektiv von den „Clanmitglie-dern“ organisiert und koordiniert werden und nach Wahrnehmung zumindest einer Mehrheit der „Clanmitglieder“ die Straftaten im Interesse des „Clans“ ausgeführt 
werden. Hierbei dürfte es sich weniger um profitorientierte Straftaten handeln, son-
dern eher um Geldwäschehandlungen im Rahmen der Aufteilung von Erträgen aus 
profitorientierten Straftaten sowie um Gewalttaten zur Verteidigung der Familien-ehre oder zur Wahrung anderer kollektiver Belange des „Clans“. Das zweite Szenario bezieht sich auf eine Situation, in der ein „Clan“ als assoziatives 
Netzwerk (Ianni, 1975: 293) fungiert. Im Gegensatz zum ersten Szenario ist der Fa-
milienverband nicht auf die Begehung von Straftaten ausgerichtet, sondern es wer-
den in vielfältiger Weise lediglich indirekt die kriminellen Aktivitäten einzelner Fa-
milienmitglieder unterstützt. Zum Beispiel ist es, wie der von Krafft-Schöning be-
schriebene Fall des Amin nahelegt, aufgrund der gegenseitigen familieninternen Verpflichtungen relativ einfach, „Clanmitglieder“ für die Beteiligung an Straftaten zu 
rekrutieren, so dass nur bedingt auf tendenziell weniger vertrauenswürdige Perso-nen außerhalb des „Clans“ zurückgegriffen werden muss. Die Nutzung von Ein-schüchterungskapital ist ein weiteres Beispiel für familiäre Ressourcen, die „Clan-mitgliedern“ die Begehung von Straftaten erleichtern. Darüber hinaus kommt bei-spielsweise auch in Betracht, dass „Clanmitglieder“ mit kundgegebener Missachtung 
der deutschen Rechtsordnung ideologische Unterstützung für die Begehung von 
Straftaten leisten (vgl. von Lampe, 2016a: 174, 2016b: 25). 

Im dritten Szenario fehlt eine inhärente Verbindung zwischen dem Familienverband und den kriminellen Aktivitäten einzelner Angehöriger. „Clanmitglieder“ begehen 
Straftaten unabhängig vom und ohne aktive oder auch nur moralische Unterstüt-zung durch den „Clan“. Allerdings profitieren sie gleichwohl davon, als Angehörige ihres „Clans“ wahrgenommen zu werden und damit auch über ein gewisses Ein-schüchterungskapital zu verfügen. Zusätzlich erhalten sie seitens ihres „Clans“ pas-
sive Unterstützung durch die Weigerung, mit den Strafverfolgungsbehörden zusam-menzuarbeiten. Gleichzeitig kann der „Clan“ jedoch auch aktiv eingreifen, um unter 
Berufung auf familiäre Interessen kriminelle Aktivitäten zu begrenzen oder ganz zu 
unterbinden. In diesen ersten drei Szenarien existiert der „Clan“ als funktionierende soziale Ein-
heit. Im vierten Szenario ist dies nicht der Fall. Es fehlt der Familie an Zusammenhalt und kollektiver Handlungsfähigkeit. Die Bedeutung des „Clans“ beschränkt sich auf 
den Familiennamen als Markenzeichen (vgl. Hobbs, 2001: 552), das sich Personen 
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mit mehr oder weniger engem Familienbezug zu eigen machen oder das von Behör-
den oder sonstigen Außenstehenden im Wege der Fremdzuschreibung zugeordnet 
wird, um die Komplexität amorpher Beziehungsmuster zu reduzieren. Die unter 
dem Markenzeichen des Familiennamens agierenden Kriminellen können möglich-
erweise von Einschüchterungskapital profitieren, das einen realen Hintergrund in 
einer früheren historischen Epoche hat, das auf einem Mythos beruht oder das 
durch die Handlungen der betreffenden Kriminellen erst geschaffen wird. Die Literatur zu „Clankriminalität“ liefert gewisse Belege bzw. Anhaltspunkte für 
alle vier Szenarien. Sie entsprechen Situationen aus der Gegenwart, der Vergangen-
heit oder auch, insbesondere im Fall des vierten Szenarios, Situationen, die sich 
möglicherweise erst in der Zukunft ergeben. Es gibt verschiedene Anzeichen dafür, dass „Clanstrukturen“, wie im vierten Szenario angedeutet, tatsächlich schwächer 
werden. Dazu gehört die wachsende Bedeutung von Kernfamilien zu Lasten der „Clanoberhäupter“, was auf eine Segmentierung der „Clans“ hinausläuft. Dieser Pro-
zess könnte einhergehen mit der Schwächung patriarchaler Strukturen und einer zunehmenden Emanzipation weiblicher „Clanmitglieder“ als einem Indikator für ei-
nen normativen Wandel weg von traditionellen Werten und hin zu den Werten der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Wenn man das Beispiel der „Lupollo Familie“ her-
anzieht, so steht zu erwarten, dass kommende Generationen immer weniger geneigt 
sind, sich für eine kriminelle Karriere zu entscheiden (vgl. Ianni, 1975: 340-341). 
Diejenigen allerdings, die an einem kriminellen Lebensstil festhalten, werden wohl weiterhin auf das „Clan“-Markenzeichen zurückgreifen können, um Machtpositio-
nen im kriminellen Milieu zu behaupten. Dazu passt auch die Feststellung, dass es insbesondere die kriminellen Elemente sind, die sich auf die Existenz des „Clans“ als 
soziale Einheit berufen (Krafft-Schöning, 2013: 142). Der Status der „Clans“ im kriminellen Milieu, der, wie es scheint, in erster Linie auf 
ihrer zahlenmäßigen Größe beruht, ist wohl das am stärksten hervorstechende Mo-ment des Phänomens „Clankriminalität“. Man muss bald 100 Jahre zurückgehen, zu 
der Zeit der sogenannten Ringvereine der 1920er und frühen 1930er Jahre (Hart-
mann & von Lampe, 2008), um in Deutschland ähnlich mitgliederstarke, beständige 
und fest verankerte kriminelle Strukturen mit ähnlicher Hegemonialmacht auf loka-ler Ebene zu finden. Gleichzeitig muss aber auch betont werden, dass die „Clans“ 
wohl nicht den gleichen Einfluss auf Staat und Wirtschaft haben wie seinerzeit die 
Ringvereine – ganz zu schweigen vom Einfluss mafioser Gruppen in Italien oder den 
Vereinigten Staaten (von Lampe, 2016a: 238-291). „Clanmitglieder“ haben, soweit 
ersichtlich, nur in sehr begrenztem Umfang Einfluss auf Politik, Wirtschaft und Ver-
waltung nehmen können. Als Beispiel für eine bedeutende Einflussnahme wird üb-
licherweise das Musikgeschäft und dabei der lukrative Hip-Hop-Sektor angeführt, wo einige „Clanmitglieder“ als Produzenten und Manager in Erscheinung getreten 
sind (Dienstbühl, 2021: 2). Demgegenüber gibt es keine Anzeichen für strategische Allianzen, basierend auf einer Kongruenz von Interessen, zwischen „Clans“ und ge-sellschaftlichen Eliten. Beispielsweise sind keine Fälle bekannt, dass „Clans“ bzw. 
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„Clanmitglieder“ bei der Bildung von Kartellen in legalen Märkten mitgewirkt ha-
ben, wie dies etwa für Mafiafamilien und das Müllabfuhrgeschäft im Großraum New York (Reuter, 1993) oder die kalabrische ʽNdrangheta und die Bauwirtschaft in 
Norditalien (Varese, 2011: 34-64) dokumentiert worden ist. Wenn man also das Phänomen „Clankriminalität“ aus der Perspektive der Erfor-
schung organisierter Kriminalität betrachtet, so kommt man zu dem Schluss, dass 
es sich durchaus um ein bedeutendes Problem handelt. In der Tat ist bemerkens-
wert, dass es nicht schon viel früher größere Beachtung gefunden hat. Immerhin wurden „Clans“ bereits Mitte der 1990er Jahre als Machtfaktoren im kriminellen Mi-
lieu wahrgenommen (PP Berlin 1995, zit. in Henninger, 2002: 721). Indes ist es schwierig, in „Clankriminalität“ eine grundlegend neue Dimension organisierter Kri-
minalität zu erkennen oder eine fundamentale Bedrohung für den deutschen Staat und die Gesellschaft in Deutschland. Analytisch hält „Clankriminalität“ keine Über-
raschungen bereit. Das Phänomen in seinen verschiedenen Ausprägungen, obwohl 
empirisch nicht einfach zu fassen, lässt sich recht sauber einordnen in vorhandene 
konzeptuelle und theoretische Bezugsrahmen für die Analyse von kriminellen 
Strukturen innerhalb migrantischer und proletarischer Subkulturen. 

Vor diesem Hintergrund erscheint eine unaufgeregte, differenzierte Beschäftigung mit dem Phänomen „Clankriminalität“ sinnvoll und geboten zu sein. Es besteht noch erheblicher Forschungsbedarf, um das Verhältnis von „Clans“ und Kriminalität in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht zu erhellen und dabei Variationen zwischen einzelnen „Clans“ und zwischen unterschiedlichen Teilen einzelner „Clans“ sowie 
unterschiedliche Entwicklungsverläufe zu erfassen. 
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Klaus von Lampe: 
„Clans“, „Clankriminalität“ und „organisierte Kriminalität“

Die Polizeiforschung widmet sich seit einigen Jahren dem Phäno
men der arabischsprechenden Großfamilien. Den „Clans“ werden 
hierzulande zahlreiche spektakuläre Straftaten zugerechnet, einige 
ihrer Mitglieder fielen bereits im Kindes und Jugendalter durch häu
fige Straftaten und eine „steile“ kriminelle Karriere auf.

In den Lageberichten der Polizeibehörden nimmt die Clankriminalität 
mittlerweile einen nennenswerten Anteil der OKErmittlungen ein, in 
der Fachliteratur ist von einer neuen Dimension der OK die Rede. 

Vor diesem Hintergrund widmet sich der vorliegende Text dem Phä
nomen der „kriminellen Clans“: Er zielt zunächst darauf ab, die im 
akademischen, polizeifachlichen und öffentlichen Rahmen geführte 
Diskussion um „Clankriminalität“ in Deutschland zusammenzufas
sen. Dazu bewertet er die in offenen Quellen zugänglichen Informa
tionen zum Thema und ordnet sie in einen Bezugsrahmen ein, der 
sich an der internationalen wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
mit organisierter Kriminalität orientiert.

Klaus von Lampe arbeitet in seinem Text vier verschiedene Szenari
en heraus, wie der Zusammenhang zwischen „Clans“ und „Kriminali
tät“ zu verstehen sein könnte. 
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